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1. Das Untersuchungsgebiet und Aufgabenstellung 

Die BayWa r.e. Wind GmbH aus München plant den Bau des Windparks Langenbrander 

Höhe/Hirschgarten mit insgesamt fünf Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N149 mit einem 

Rotordurchmesser von 149 m, einer Nabenhöhe von 164 m, einer Gesamthöhe von ca.  238,5 m und 

einer Leistung von jeweils 4.500 kW. Unser Büro wurde von der Argus Concept Gesellschaft für 

Lebensraumentwicklung mbH und der BayWa r.e. Wind GmbH mit der Untersuchung der 

Fledermausfauna beauftragt.  

Tabelle 1: Übersicht der geplanten WEA-Standorte 

Bezeichn. 
WEA 

Gemarkung 
Flurstücks-

Nr.  
Geländehöhe 

ü. NN (m) 
Bauwerkshöhe 

ü. NN (m) 

Gauß-Krüger (Bessel) Zone 3 

X Y 

1 Langenbrand 528 712 950,5 3471465 5407839 

2 Langenbrand 528 692 930,5 3471100 5408106 

3 Waldrennach 414 672 910,5 3470751 5408381 

4 Waldrennach 414 651 889,5 3470811 5408853 

5 Waldrennach 414 626 864,5 3470441 5409138 

 

Alle WEA befinden sich innerhalb geschlossener Waldbereiche zwischen Langenbrand und 

Waldrennach. Die Waldflächen kennzeichnen sich überwiegend aus forstwirtschaftlich genutzten 

Nadelwaldbereichen.  

Die Errichtung und der Betrieb von WEA können sich negativ auf Fledermauspopulationen auswirken. 

Folglich ist ein Vorhabensträger verpflichtet, Beeinträchtigungen der Fledermausfauna zu vermeiden 

und zu vermindern, sowie unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch spezielle Maßnahmen 

auszugleichen oder zu ersetzen.  

Fledermäuse sind aufgrund ihrer Listung in Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie gemäß BNatSchG §7 

streng geschützt. Es gelten die Zugriffsverbote nach §44 BNatSchG. Für die Genehmigung des 

Planvorhabens ist das Projekt auf artenschutzrechtliche Belange der Fledermäuse zu prüfen.  

Die 1000 m-Radien um die geplanten WEA-Standorte definieren das Untersuchungsgebiet (Abbildung 

1). Um einen potentiellen artenschutzrechtlichen Konflikt durch den Bau und Betrieb der WEA vorab 

einschätzen zu können, wurden nach der methodischen Richtlinie des Leitfadens „Hinweise zur 

Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitplanungen und Genehmigung für Windenergieanlagen 

(LUBW 2014)“ Daten von Frühjahr bis Herbst 2016 im Untersuchungsgebiet (UG) erhoben. Zudem 
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wurden im Jahr 2021 Nacherfassungen im Bereich aller Rodungsbereiche und des gesamten Verlaufs 

der geplanten Zuwegung durchgeführt.  

Allgemein gilt, dass Untersuchungsergebnisse „optimaler Weise“ nicht älter als fünf Jahre sein sollen. 

In LUBW Leitfäden finden sich ähnliche Angaben: Die Daten müssen hinreichend aktuell sein, d. h. in 

der Regel nicht älter als 5 Jahre. (vgl: LUBW 2020). Wie mit älteren Kartierdaten umzugehen ist, sodass 

sichere artenschutzrechtliche Bewertungen gewährleistet werden, ist in MKULNV NRW 2017 näher 

beschrieben: Wenn zwischen Fledermaus-Erfassungen längere Zeiträume liegen, wird die 5-jährige 

Zeitspanne im Laufe des Planungsprozesses unter Umständen überschritten. Die 

Untersuchungsergebnisse dürfen allerdings nicht älter als sieben Jahre sein. Sofern die 5-jährige 

Zeitspanne überschritten wird, muss mindestens eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt werden, auf 

deren Grundlage im Einzelfall eine Entscheidung über ggf. notwendige Nachkartierungen getroffen 

werden muss. Grundlage der Plausibilitätsprüfung ist eine Überprüfung der Lebensraumstruktur im 

Gelände. Dabei geht es darum, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der ursprünglichen Kartierung 

die vor Ort vorhandenen Lebensraumstrukturen auf eine zu erwartende Nutzung durch relevante 

Tierarten zu prüfen. Werden aufgrund der Überprüfung der Lebensraumstruktur keine gravierenden 

Änderungen festgestellt und sind auch sonst keine relevanten neuen Sachverhalte bekannt, ist i.d.R. 

keine neue Bestandserfassung vorzunehmen (vgl. MKULNV NRW 2017). 

Die Aktualität der Erfassungen vom Jahr 2016 ist damit gegeben. Dennoch erfolgte im Jahr 2021 eine 

Plausibilitätsprüfung inkl. Detektorbegehungen im Eingriffsbereich. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem uniformen Waldgebiet mit einer Flächengröße von 

ca. 900 ha. Habitat-beeinflussende Änderungen in diesen Strukturen laufen – wenn überhaupt – 

verhältnismäßig kleinteilig und sehr langsam ab. (Gegenbeispiel hierzu wären Untersuchungsgebiete 

im Offenland in denen anthropogene Veränderungen großflächig und kurzfristig eintreten können und 

dabei die Habitatstrukturen von Fledermäusen grundlegend verändern könnten, wie. z.B. Änderungen 

in der landwirtschaftlichen Nutzung, wie z.B. brachfallende Fläche, Flächenumwandlung von Acker in 

Grünland, etc.). Derartige grundlegende Veränderungen der Habitatstrukturen, neue Kahlflächen, 

oder Rodungsflächen, die über die übliche forstwirtschaftliche Nutzung hinaus gehen konnten im 

Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. Demnach kann im vorliegenden Untersuchungsgebiet 

aus fachlicher Sicht von einer Gültigkeit der Erfassungsdaten über die Faustformel von 5 Jahren hinaus 

ausgegangen werden.  
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Neben der Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021 wurden weiterführende Kartierungen im Jahr 2020 und 

2021 durchgeführt, deren Ergebnisse maßgebend zur Prüfung der Validität der artenschutzrechtlichen 

Kartierungen beitragen. Sowohl Quartierpotenzialanalysen als auch Detektorbegehungen wurden im 

Jahr 2020 bzw. im Jahr 2021 durchgeführt. Diese Kartierungen geben Aufschluss sowohl über mögliche 

Veränderungen der potenziellen Quartierstrukturen als auch der Artenzusammensetzung der 

Fledermäuse im gesamten Eingriffsbereich.  

- Die Quartierpotenzialanalyse im Bereich der gesamten Zuwegung von 2020 ist aufgrund ihrer 

Aktualität valide. Die Quartierpotenzialanalyse hat darüber hinaus keine maßgebenden 

Veränderungen der potenziellen Quartierstrukturen im Bereich der geplanten WEA-

Fundamente aufgezeigt.  

- Im Rahmen der Nacherfassung (Detektorbegehung im gesamten Eingriffsbereich) im Jahr 2021 

erfolgten keine neuen Erkenntnisse zur Häufigkeit und Artenzusammensetzung, die den 

Ausführungen der ursprünglichen Felderfassung widersprechen würden (siehe auch 57f).  

Zusammenfassend kann die Wahrscheinlichkeit erheblicher Veränderungen nicht nur auf Basis der 

Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021, sondern auch auf Basis der Ergebnisse der tatsächlichen 

weiterführenden Kartierungen von 2020 und 2021 aus gutachterlicher Sicht als sehr gering eingestuft 

werden. Durch die Nacherfassungen 2020 und 2021 und die Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021 werden 

eine aktuelle und valide artenschutzrechtliche Prognose gewährleistet.  

Das UG befindet sich im Bundesland Baden-Württemberg innerhalb geschlossener Waldbereiche 

zwischen Langenbrand und Waldrennach. Es handelt sich bei dem UG  

um einen bodensauren, submontanen Nadelwald bis Mischwald (geringer Laubwaldanteil). 

Vorherrschende Baumarten sind Weißtanne, Fichte, Rotbuche und andere Laubhölzer in geringen 

Anteilen (Hänge-Birke als Pionierbaumart). Dies zeigen auch die Forstkarten (Forsteinrichtungswerk 

von ForstBW) welche im Rahmen der Waldumwandlungsgenehmigung erstellt wurden. Die 

erforderlichen Waldentnahmen sind nachfolgend für die einzelnen WEA und die Zuwegung 

tabellarisch aufgeführt. 
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Tabelle 2: Erforderliche Waldentnahmen laut Forsteinrichtungswerk (ForstBW) 

WEA 1       
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 528 und 503, Flur: 0, Gemarkung: Langenbrand 

ForstBW 
Kennung* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,22,26,f,7, f7 Fi (75%), Lä (20%), Dgl (5%) Fi 61-76/74 

910,1,22,29,t,P, tP Ta (65%), Kie (25%), Fi (10%) Kein Alter 

    

WEA 2       
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 528 und 503; 414, Flur: 0, Gemarkung: 
Langenbrand; Waldrennach 

ForstBW 
Kennung* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,22,26,t,P, tP Ta (85%), Kie (10%), Fi (5%) Kein Alter 

910,1,22,29,t,P, tP Ta (65%), Kie (25%), Fi (10%) Kein Alter 

910,1,22,40,f,10, f10 Fi (70%), Ta (30%) 75-120/97 

910,1,22,40,t,4, t4 Ta (85%), Fi (10%), Bu (5%) Ta 23-58/38 
 
 

WEA 3       
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 414, Flur: 0, Gemarkung: Waldrennach 

ForstBW 
Kennung* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,22,21,t,16/3, t16/3  Ta (80%), Kie (10%), Fi (5%), Bu (5%) Ta 128-178/158 

910,1,22,24,f,7, f7  Fi (85%), Ta (5%), Lä (5%), Bu (5%) Fi 44-84/67 

910,1,22,24,t,3, t3  Ta (65%), Fi (10%), Kie (5%), Bu (20%) Ta 18-43 / 28 

    

WEA 4       
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 414, Flur: 0, Gemarkung: Waldrennach 

ForstBW 
Kennung* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

        

910,1,22,17,i,7, i7 Fi (80%), Ta (20%) Fi 38-89/72 

910,1,22,20,f,8, f8  Fi (85%), Ta (15%) Fi 68-108/78 

910,1,22,21,f,7, f7 Fi (100%) Fi 54-84/72 

910,1,22,7,t,8, t8 Ta (50%), Fi (30%), Bu (20%) Ta 49-113/82 

    

     

WEA 5       
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 414, Flur: 0, Gemarkung: Waldrennach 

ForstBW 
Kennung* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,22,16,i,6, i6 Fi (70%), Ta (20%), Bu (10%) Fi 38-74/57 

910,1,22,17,i,7, i7 Fi (80%), Ta (20%) Fi 38-89/72 

910,1,22,17,t,2, t2 Ta (60%), Fi (20%), Lä (10%), Kie (5%), Bu (5%) Ta 18-32/28 

910,1,22,17,t,3, t3 Ta (70%), Fi (10%), Kie (5%), sLb (10%), Bu (5%) Ta 23-38/33 
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Zuwegung 1 (Alle Wege zwischen den WEA) 
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 528 und 503; 414, Flur: 0, Gemarkung: 
Langenbrand; Waldrennach 

(Zuwegung 1) 
ForstBW Kennung 

Zuwegung 
zwischen WEA 1 

und WEA 5* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,22,17,i,7, i7 Fi (80%), Ta (20%) Fi 38-89/72 

910,1,22,17,t,2, t2 Ta (60%), Fi (20%), Lä (10%), Kie (5%), Bu (5%) Ta 18-32/28 

910,1,22,20,f,8, f8 Fi (85%), Ta (15%) Fi 68-108/78 

910,1,22,21,f,7, f7 Fi (100%) Fi 54-84/72 

910,1,22,21,t,16/3, t16/3 
Ta (80%), Kie (10%), Fi (5%), Bu (5%) bzw. Ta (65%), Fi 

(20%), Bu (15%) 
Ta 128-178/158 bzw. Ta 

18-58/28 

910,1,22,23,t,3, t3 Ta (40%), Fi (25%), Kie (5%), Bu (20%), Bi (10%) Ta 13-42/27 

910,1,22,24,d,2, d2 Dgl (100%) Dgl 0-5/20 

910,1,22,24,f,4, f4 Fi (75%), Kie (5%), Ta (5%), Bu (15%)  Fi 23-58/38 

910,1,22,24,f,7, f7 Fi (85%), Ta (5%), Lä (5%), Bu (5%) Fi 44-84/67 

910,1,22,24,t,17/4, t17/4 
Ta (85%), Kie (5%), Bu (10%) bzw. Ta (80%), Fi (15%), Bu 

(5%) 
128-198/173 bzw. 18-

58/38 

910,1,22,26,f,7, f7 Fi (75%), Lä (20%), Dgl (5%) Fi 61-76/74 

910,1,22,26,t,P, tP Ta (85%), Kie (10%), Fi (5%) Kein Alter 

910,1,22,29,f,6, f6 Fi (90%), Ta (10%) Fi 46-81/58 

910,1,22,29,t,P, tP Ta (65%), Kie (25%), Fi (10%) Kein Alter 

910,1,22,40,f,10, f10 Fi (70%), Ta (30%) Fi 75-120/97 

910,1,22,40,f,2, f2 Fi (50%), Ta (35%), Bu (15%) Fi 13-28/23 

910,1,22,40,t,4, t4 Ta (85%), Fi (10%), Bu (5%) Ta 23-58/38 

910,1,22,17,t,3, t3 Ta (70%), Fi (10%), Kie (5%), sLb (10%), Bu (5%)  Ta 23-38/33 

910,1,22,16,i,6, i6 Fi (70%), Ta (20%), Bu (10%) Fi 38-74/57 

910,1,22,15,t,4, t4 Ta (70%), Fi (15%), Kie (5%), Bu (10%) Ta 22-57/37 
 

Zuwegung 2 (Alle Wege nördlich WEA 5) 
Eigentümer: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Flurstück: 414 und 408/2 und , Flur: 0, Gemarkung: 
Waldrennach 

(Zuwegung 2) 
ForstBW Kennung 

Zuwegung von 
WEA 5 bis K 4581* 

Kennung 
(FEW) 

BA-Anteil (FEW) Alter (FEW) 

910,1,10,11,t,10, t10 Ta (40%), Fi (10%), Kie (5%), Bu (35%), sLb (5%), Bah (5%)  Ta 66-116/100 

910,1,22,11,t,8, t8 Ta (60%), Fi (20%), Kie (5%), Bu (15%) Ta 53-109/82 

910,1,22,12,i,7, i7 Fi (75%), Ta (5%), Dgl (5%), Bu (15%) Fi  43-98/73 

910,1,22,12,t,7, t7 Ta (70%), Fi (15%), Bu (15%) Ta 58-98/73 

910,1,22,15,i,2/0, i2/0 Fi (50%), Ta (10%), Kie (10%), Bi (20%), Bu (10%)  Fi 18-28/23 

910,1,22,15,i,7, i7 Fi (75%), Ta (20%), Bu (5%) Fi 48-88/68 

910,1,22,15,t,4, t4 Ta (70%), Fi (15%), Kie (5%), Bu (10%) Ta 22-57/37 

910,1,22,16,i,6, i6 Fi (70%), Ta (20%), Bu (10%) Fi 38-74/57 

910,1,22,16,t,4, t4 Ta (90%), Bu (10%) Ta 38-69/42 

910,1,22,8,b,11, b11 Bu (45%), Bah (5%), Fi (30%), Ta (20%) Bu 74-119/112 

910,1,22,8,t,8, t8 Ta (50%), Fi (40%), Bu (10%) Ta 48-99/82 

910,1,22,9,f,2/0, f2/0 Bi (70%), Fi (20%), Ta (10%) Bi 18-33/23 

910,1,22,9,t,7, t7 Ta (35%), Fi (30%), Dgl (5%), Kie (5%), Bu (25%) Ta 44-109/72 
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Das UG ist ferner durch ein mäßiges bis teils starkes Geländerelief (dort auch mit 

Blockschuttbewegung) charakterisiert. Insgesamt weisen die Bestände eine heterogene Altersstruktur 

mit Windwurf- und Aufforstungsflächen und Naturverjüngung auf. Außerdem gibt es zahlreiche 

breitere gras- und kraut- (v.a. hochstauden-)reiche, teils blumenreiche Wegsäume im UG. An den 

Waldrändern grenzen mehrfach überwiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Nutzflächen 

(Äcker, Wiesen, Weiden) im Offenlandkomplex der Rodungsdörfer Waldrennach, Engelsbrand und 

Langenbrand sowie das Enztal (Kaltluftsenke) an. Im nördlichen Randbereich des 

Untersuchungsgebiets befindet sich ein kleines Stillgewässer mit einer Ausdehnung von ca. 250m2. Das 

Stillgewässer liegt ca. 150m von dem Forstweg entfernt, welcher für die Zuwegung zum Windpark 

genutzt werden soll. Das Gewässer hat eine tümpelartige Sturktur und ist von Bäumen umgeben. 

Wiesen oder andere weitläufigere Offenlandstrukturen um das Stillgewässer herum liegen nicht vor 

(sehr dichte Vegetationsstruktur). Eine Darstellung ist der Lage aufgrund der geringen Gewässergröße 

nur durch eine zusätzliche Beschriftung möglich (siehe „Stillgewässer“ in  Abbildung 1).  Im Südosten 

des UG befindet sich bereits ein Windrad älteren Baujahres (siehe „Bestands-WEA“ in  Abbildung 1). 

Aus der Perspektive von Fledermausarten ist das zuvor beschriebene Untersuchungsgebiet von einer 

geringen Strukturvielfalt geprägt: es handelt sich um einen uniformen teilweise forstwirtschaftlich 

intensiv genutzten Wald mit einer Fläche von mehreren hundert Hektar in dem lediglich einige 

Forstwege, oder vereinzelte bereits wieder aufgeforstete Windwurfflächen teilweise hindernisfreie 

Lufträume schaffen, die für die Nahrungssuche genutzt werden. (Gegenbeispiel für ein für 

Fledermausarten strukturreiches Habitatgebiet sind z.B. offene und lichte Mischwaldgebiete, welche 

mit vielen kleineren Freiflächen und Gewässern durchzogen sind und in denen Totholzstrukturen 

aufgrund fehlender forstwirtschaftlicher Nutzung vorzufinden sind.) Im 5-km Umkreis des UG befinden 

sich zwei FFH-Gebiete (  
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Tabelle 3). Die Schutzgebiete sowie das bestehende Windrad am Waldrand im Südosten des UG 

werden bei der artenschutzrechtlichen Beurteilung des Planvorhabens berücksichtigt. Zudem wird 

geprüft, ob die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch das Vorhaben beeinträchtigt werden.  

 

Abbildung 1: Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes (UG) Langenbrand. Maßstab: 1:20 000. 
 
Illustriert ist die aktuelle WEA-Planung, das UG (1000 m-Radien um die geplanten WEA-Standorte), die 

Lokalitäten der Netzfangzonen, Transekte und Batcorder. Fünf Batcorder wurden an den geplanten 

WEA-Standorten aufgestellt. Hinweis: Die geplanten WEA-Standorte befinden sich wenige Meter vom 

bestehenden Forstweg entfernt. Die Batcorder befinden sich entsprechend im Bereich des geplanten 

Mastfußes am Wegesrand. Ein Gerät befand sich am nördlichen Rand des UG an einem Stillgewässer.  
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Tabelle 3: FFH-Gebiete im 5-km Umkreis des UG und Erhaltungsziele der Fledermäuse. 
 

FFH-Gebiet Entfernung zum 

UG 

Gebietsnummer Erhaltungsziele 

Fledermäuse 

Würm-Nagold-Pforte z. T. im UG FFH-7118-341 Myotis myotis 

Myotis bechsteinii 

Eyach oberhalb 

Neuenburg 

< 1km FFH-7217-341 Keine Fledermausarten 

gelistet 
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2. Material und Methode 

2.1 Bewertungsgrundlagen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Um zu klären, ob beim Bau und Betrieb der geplanten WEA ein artenschutzrechtlicher Konflikt eintritt, 

wird die lokale Raum- und Quartiernutzung der Fledermäuse im UG gemäß dem 

Bundesnaturschutzgesetz bewertet. Im Anhang des Gutachtens sind die detaillierten Gesetzestexte 

des §44 BNatSchG aufgeführt. 

§44 BNatSchG Absatz 1 Nr. 1 bis 3: 

1. Tritt bei Bau und Betrieb der geplanten WEA ein Tötungsverbot ein? 

Das Tötungsverbot bezieht sich auf ein Individuum, d. h. es wird bewertet, ob durch den Bau und 

Betrieb der geplanten WEA ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko eintritt. Hierbei ist wichtig zu 

beachten, dass die Schwelle für einen Verbotstatbestand nach §44 BNatSchG Absatz 1 Nr. 1 nur dann 

erreicht wird, wenn das planungsbedingte Tötungsrisiko über dem natürlichen Risiko liegt. 

2. Tritt bei Bau und Betrieb der geplanten WEA ein Störungsverbot ein? 

Das Störungsverbot kann grundsätzlich durch Scheuchwirkung einer WEA ausgelöst werden und 

bezieht sich auf lokale Populationen, d. h. es wird bewertet, ob sich der Erhaltungszustand einer 

lokalen Population durch den Bau und Betrieb der WEA verschlechtert. Hierfür können auch 

kumulative Aspekte eines Planvorhabens eine Rolle spielen. Eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes kann durch artspezifische FCS-Maßnahmen (= Maßnahmen zur Sicherung des 

Erhaltungszustandes) vermieden werden (Richarz et al. 2012). Nahrungshabitate sind im Regelfall nicht 

geschützt, außer wenn es sich um essentielle Jagdbiotope handelt (d. h. wenn durch den Wegfall des 

Jagdhabitats die Funktion der zugehörigen Fortpflanzungs- und Ruhestätten entfällt (LANA 2010; 

LUBW 2014). Dies betrifft insbesondere kleinräumig jagende Arten (z. B. Bechstein- und 

Nymphenfledermaus, Braunes Langohr).  

3. Tritt bei dem Bau und Betrieb der geplanten WEA ein Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten ein? 

Das Schädigungsverbot bezieht sich auf einzelne Fledermausquartiere, d. h. es ist verboten ein 

Fledermausquartier zu beschädigen oder zu zerstören. Hierbei ist wie bereits erwähnt zu beachten, 

dass auch der Verlust eines Jagdgebietes zur Aufgabe eines Quartieres führen kann. Weiterhin ist durch 

eine potentielle Störung auch eine Zerstörung denkbar, falls das Quartier nachhaltig nicht mehr 
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genutzt wird. Nach §44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist das Schädigungsverbot für alle Fledermausarten 

nicht erfüllt, wenn die ökologische Funktion des betroffenen Quartiers bzw. der Quartiere (bei 

Quartierverbunden) in ihrem räumlichen Zusammenhang gewährleistet werden kann.  

Für die artenschutzrechtliche Prüfung des Planvorhabens gelten folgende Bewertungsgrundlagen: 

1. Tötungsverbot nach §44 BNatSchG Absatz 1 Nr. 1: 

Beim Tötungsverbot richtet man sich bezüglich der Signifikanzschwelle an die Empfehlungen der 

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA 2010). Das Tötungsrisiko muss durch das Vorhaben im 

Vergleich zum allgemeinen Risiko signifikant erhöht sein. „Gegen das Tötungsverbot wird nicht 

verstoßen, wenn das Vorhaben nach naturschutzfachlicher Einschätzung, unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen, kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Individuen 

verursacht, mithin unter der  Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer 

gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass Individuen einer Art im Rahmen 

des allgemeinen Naturgeschehen Opfer einer anderen Art werden“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 

Az.: 9 A 14.07, Rn. 91; OVG Thüringen, Urteil vom 14.10.09, Az.: 1 KO 372/06, in juris Rn. 35). Im 

vorliegenden Gutachten wird für jede WEA im Einzelfall geprüft, ob ein Tötungsverbot eintreten kann. 

Hierzu werden vor allem die Lokalitäten der WEA, das Vorkommen und die Ökologie der im UG 

vorkommenden Fledermausarten berücksichtigt. Zusätzlich werden kumulative Aspekte wie z. B. 

bestehende Windparks berücksichtigt. Für das Tötungsverbot sind zwei Aspekte relevant:  

• Tötung durch Errichtung der WEA 

• Tötung durch Betrieb der WEA 

Bei Errichtung der WEA kann es insbesondere in Wäldern durch Rodungsarbeiten (Zuwegungen, 

Kranstellflächen, usw.) zu einem Tötungsverbot bei besetzten Quartieren kommen. Ein erhöhtes 

Tötungsrisiko durch Rodung von Bäumen tritt insbesondere bei Arten auf, die in der Wochenstubenzeit 

Quartierkomplexe in Wäldern nutzen, d. h. ihre Tagesquartiere vorzugsweise in Bäumen nutzen und 

nahezu täglich wechseln (z. B. Mopsfledermaus, Kleiner Abendsegler, Bechsteinfledermaus). Diese 

Arten sind auf zahlreiche Baumquartiere zur Reproduktionszeit angewiesen. Allerdings sind generell 

alle Arten, die regelmäßig Baumquartiere nutzen, bei WEA-Planungen in Wäldern potentiell gefährdet. 

Durch den Betrieb von WEA kann es zu Kollisionen mit Rotoren oder zu Barotrauma durch 

Luftdruckschwankungen kommen (Lehnert et al. 2014; Rydell et al. 2010). Bei Fledermäusen die an 
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Barotrauma sterben, versagen die inneren Organe. Manchmal können die Tiere noch mehrere Tage 

weiter fliegen (Voigt und Kingston 2016), d. h. sie werden u. U. durch Schlagopfersuchen unter WEA 

nicht registriert. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen können bestimmte 

Fledermausarten insbesondere während der Migrations-phase im Spätsommer und Herbst an WEA 

tödlich verletzt werden (Hurst et al. 2017; Voigt und Kingston 2016; Behr et al. 2016; Brinkmann et al. 

2011; Budenz et al. 2015; Bach 2001; Bach und Rahmel 2004). Für folgende in Deutschland 

vorkommende Arten gilt nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand ein erhöhtes Tötungsrisiko 

durch Kollision bzw. Barotrauma (Hurst et al. 2017; Eurobats 2014; LUBW 2014; Budenz et al. 2015): 

• Großer Abendsegler 

• Zwergfledermaus 

• Kleiner Abendsegler 

• Rauhautfledermaus 

• Mückenfledermaus 

• Zweifarbfledermaus 

• Breitflügelfledermaus 

• Nordfledermaus 

• Alpenfledermaus 

• Weißrandfledermaus 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mopsfledermaus aufgrund ihres Flugverhaltens und 

der ökophysiologischen Anpassung ihrer bimodalen Echoortung (Rufe mit geringem Schalldruckpegel 

werden entweder durch Nase nach oben oder durch den Mund nach unten ausgesendet) nicht 

kollisionsgefährdet ist, sofern der Abstand von den Rotorblättern zum Kronendach in Wäldern 

mindestens 50 m beträgt (Hurst et al. 2017; Budenz et al. 2015; Seibert et al. 2015). Kollisionen sind 

am ehesten denkbar bei kleinen Anlagen mit geringem Abstand der Rotorspitzen zum Kronendach. 

Mopsfledermäuse erkunden Gittermasten und möglicherweise auch Rohrtürme von WEA, allerdings 

reichte dieses Erkundungsverhalten nur in Ausnahmefällen in eine Höhe von 50 m, in 80 m wurden bei 

kontinuierlichen Messungen über 1 Jahr keine Tiere detektiert (Hurst et al. 2017; Budenz et al. 2015).  
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Aktuell ist wissenschaftlich nicht geklärt, warum Fledermäuse an WEA sterben. Es konnte jedoch 

mehrfach gezeigt werden, dass WEA eine Attraktionswirkung für Fledermäuse vorweisen (Cryan et al. 

2014; Horn et al. 2008; Behr et al. 2016). Gründe hierfür sind z.B.: 

• Fledermäuse suchen nach Quartieren an WEA 

• Baumbewohnende Fledermäuse verwechseln WEA mit Bäumen und suchen dort nach 

Paarungspartnern und -quartieren 

• Veränderungen des Landschaftsbildes (z. B. Rodung im Wald) leiten Fledermäuse zu den WEA 

• Fledermäuse werden von Insekten angelockt, die sich im Bereich der WEA aufhalten 

• Ultraschallemissionen von WEA könnten möglicherweise Fledermäuse anlocken 

Es ist denkbar, dass mehrere Hypothesen gleichzeitig relevant sind und dass es artspezifische 

Unterschiede geben kann. Es wird angenommen, dass alle Fledermäuse gelegentlich WEA erkunden 

und dass es daher von fast jeder Art Schlagopfer gibt. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch 

Kollision und Barotrauma ist allerdings bisher ausschließlich für die zuvor genannten Arten 

wissenschaftlich belegt. 

Ein weiteres Tötungsrisiko betrifft das Endringen von Fledermäusen in die Gondel. Dies ist 

insbesondere im Offshore-Bereich und in der Nähe bekannter Abendsegler-Wochenstuben relevant. 

Mit Vergatterungen oder Bürsten können Einflugöffnungen der Gondel verschlossen werden. Angaben 

hierzu finden sich auch in den Leitfäden für das Saarland und Rheinland-Pfalz (Richarz et al. 2012; 

Richarz et al. 2013). 

Die Staatliche Vogelschutzwarte des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Brandenburg trägt seit dem Jahr 2002 verfügbare Daten zu Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen 

an WEA in Europa und Deutschland zusammen. In Deutschland sind aktuell 3218 Schlagopfer bekannt 

(Tabelle 4).  

Für die Abschätzung eines artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes werden alle erhobenen und 

recherchierten Daten berücksichtigt (Diversität, Aktivität, Raumnutzung, Quartiere, Jagdgebiete, 

Aktivität in den Zugzeiten). Es werden stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für die 

Beurteilung berücksichtigt. 
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Tabelle 4: Schlagopferkartei der Fledermäuse in Deutschland (Stand: 23.12.2020). Quelle: 
http://www.lugv.brandenburg.de. Grau hinterlegt sind Arten und Gattungen, für die ein erhöhtes 
Tötungsrisiko an WEA attestiert wurde. Abkürzungen:  BB = Brandenburg, BW = Baden-Württemberg, 
BY = Bayern, HB = Hansestadt Bremen, HE = Hessen, HH = Hansestadt Hamburg, MV = Mecklenburg-
Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-
Holstein, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen. 

 Bundesländer, Deutschland  

                                

 BB BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SN SL ST TH  

Großer Abendsegler 664 6 4 3   42 138 9 2 5 164  176 32 1245 

Kleiner Abendsegler 29 18 3  1  1 22 6 16  13  67 19 195 

Breitflügelfledermaus 22 2 2    1 18 2  1 11  6 3 68 

Nordfledermaus   2    1     3     6 

Zweifarbfledermaus 57 6 6  1  1 13  3  25  27 11 150 

Großes Mausohr            1  1   2 

Teichfledermaus        2   1      3 

Wasserfledermaus 2      1    1 2  2   8 

Fransenfledermaus        1      1   2 

Große Bartfledermaus 1             1   2 

Kleine Bartfledermaus  2           1    3 

Bartfledermaus spec.   1           1   2 

Zwergfledermaus 171 173 9 1 8  26 102 44 36 9 68  77 30 754 

Rauhautfledermaus 385 21 23  2 1 40 173 5 15 11 110  264 59 1109 

Mückenfledermaus 76 5     6 4    6  46 4 147 

Pipistrellus spec. 21 5 1    20 17 5 1 1 7  22   100 

Alpenfledermaus              1   1 

Mopsfledermaus        1         1 

Graues Langohr 5           1  2   8 

Braunes Langohr 3      1 1      1 1 7 

Fledermaus spec. 15 7 6       2 11 1 2   5   19 11 79 

 1451 245 57 4 12 1 142 503 72 75 29 416 1 714 170 3892 

 

2. Störungsverbot nach §44 BNatSchG Absatz 1 Nr. 2: 

Auch beim Störungsverbot richtet man sich bezüglich der Signifikanzschwelle an die Empfehlungen der 

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA 2010). Ein Beispiel für ein Störungsverbot wäre die 

Aufgabe eines Wochenstubenquartiers, da in diesem Fall der Erhaltungszustand der lokalen Population 

beeinträchtigt wird. Aktuell gibt es keine fundierten wissenschaftlichen Studien, die eine 

Scheuchwirkung durch WEA gesichert belegen (z. B. Baugeräusche, Störung durch Licht oder Schall, 

etc.). Einzelne Hinweise deuten auf potentielle Störungsverbote von WEA hin (Bach und Rahmel 2004), 

doch solange keine gesicherten und publizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, 

beschränkt sich die Angabe eines Störungsverbotes auf die Aufgabe von Wochenstubenquartieren und 

eventuell kumulative Aspekte bei Planungen. Hier ist die Erfahrung des Gutachters und die Qualität 

der erhobenen Daten entscheidend, da sehr gute Kenntnisse der einzelnen Arten und der ökologischen 
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Zusammenhänge auf der Planfläche notwendig sind, um ein potentielles Störungsverbot einschätzen 

zu können. 

3. Zerstörungsverbot nach §44 BNatSchG Absatz 1 Nr. 3: 

Es handelt sich bei Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausschließlich um Sommer- und Winterquartiere 

von Fledermäusen. In der Praxis sind vor allem Baumquartiere relevant, da diese vor allem bei 

Rodungsarbeiten im Wald beeinträchtigt werden können. Fledermäuse nutzen Baumquartiere 

ganzjährig, wie viele Arten tatsächlich in Bäumen überwintern ist bislang unbekannt (Hurst et al. 2017). 

In Baden-Württemberg gibt es 11 Arten die regelmäßig Baumquartiere nutzen, weitere Arten wie z. B. 

das Große Mausohr oder die Zwergfledermaus können auch relevant sein (LUBW 2014). 

Um potentielle Zerstörungsverbote zu beurteilen, wird im Feld eine Quartierkontrolle durchgeführt. 

Details werden im Kapitel Quartierkontrolle erläutert. Falls Hinweise aus den Detektorbegehungen (z. 

B. schwärmende Tiere und Sozialrufe) und Netzfängen vorliegen, werde diese berücksichtigt. Im Zuge 

der Bewertung können allerdings nur reale Belege zu einem Zerstörungsverbot führen. Auf Bereiche 

mit erhöhtem Quartierpotenzial (insbesondere innerhalb der Rodungsflächen) wird im Zuge der 

Baumhöhlenkartierung stets hingewiesen.  

2.2 Erfassungsmethoden 

Fledermäuse sind nachtaktiv und aufgrund ihrer z. T. sehr großen Fluggeschwindigkeit nur mit 

modernsten Methoden und erhöhtem technischen Aufwand zu erfassen. Im folgenden Kapitel werden 

die Methoden erläutert, um die einzelnen biologischen Fragestellungen im Untersuchungsgebiet zu 

beantworten. Alle Erfassungen richteten sich nach dem Leitfaden des Bundeslandes Baden-

Württemberg „Hinweise zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitplanungen und 

Genehmigung für Windenergieanlagen“ (LUBW 2014). Die Detektorbegehungen, automatische 

Erfassungen, Netzfänge und Quartierkontrollen wurden innerhalb des UG durchgeführt (1000 m-

Radien um die geplanten WEA-Standorte). Während der Saison 2016 wurden im Gelände an 25 Tagen 

Erfassungen durchgeführt (Tabelle 5). Gemäß Leitfaden (LUBW 2014) sollen die Termine der 

Transektbegehungen zu Erfassung der Frühjahrs-, Herbst- und Wochenstubenzeit so gewählt werden, 

dass günstige Witterungsverhältnisse (Temperaturen in der ersten Nachthälfte über 10°C, kein 

Niederschlag, schwacher Wind) vorliegen. Dies ist jedoch im Projektgebiet aufgrund der Höhenlage 

des Nordschwarzwalds unmöglich. Die Termine wurden stattdessen so gewählt, dass im jeweiligen 

Zeitraum die für die Ökologie von Fledermausarten bestmögliche Witterungsbedingungen abgepasst 
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wurden. Ein Wetterrückblick einer Wetterstation in der Nähe aus 2018 und 2019 (weiter 

zurückliegende Daten konnten nicht abgefragt werden; hier gilt zudem zu berücksichtigen, dass die 

Winter 2018 und 2019 sehr mild ausfielen!) untermauert, dass eine Durchführung von 

Transektbegehungen im Frühjahr und Herbst bei Nachttemperaturen über 10°C nahezu nie realisiert 

werden können. Geeignete Temperaturverhältnisse werden im Nordschwarzwald lediglich im 

Zeitraum Mai bis September erreicht. Außerhalb dieses Zeitfensterns haben Temperaturverhältnisse 

vorgeherrscht, für die der Energiehaushalt der hier erfassten Fledermausarten schlichtweg nicht 

ausgelegt ist. Aus diesem Grund wurden die Transektbegehungen etwas vorgezogen und endeten auch 

nicht wie im Leitfaden vorgeschlagen erst Ende Oktober (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). 

 

Abbildung 2: Wetterdaten Wetterstation Nebulach-Oberhaugstett 2018-2019 (Quelle: www.wetteronline.de -
Wetterrückblick) 
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Abbildung 3: Wetterdaten Wetterstation Nebulach-Oberhaugstett 2019-2020 (Quelle: www.wetteronline.de -
Wetterrückblick) 

 

Tabelle 5: Termine und Wetterdaten der Geländeerfassungen. Abkürzungen: KU = Kartierumfang gem. 
Leitfaden, D = Dämmerungskontrollen, T = Transektbegehung, Q = Quartiersuche, A = automatische 
Erfassung, N = Netzfang, S = Schwärmkontrollen. Steht beim Kartierumfang eine Summe, ist die erste 
Zahl auf die Dämmerungskontrolle bezogen, die zweite auf die Transektbegehung. Die 
Temperaturmessung erfolgte nach der Hälfte der Transektbegehung (2h). 

Datum Uhrzeit Methode KU 

[h] 

Temperatur 

[°C] 

Wind                 

[bft] 

Bewölkung 

[%] 

Niederschlag Bearbeiter 

21.03.16 13:30-

17:00 

Q      ffs 

22.03.16 18:00-

24:00 

D, Q, T, A 1+4 4 2 70 Ab 22:30 

leichter Niesel 

rkn 

23.03.16 14:30-

17:30 

Q      cgh 

02.04.16 18:00-

24:00 

D, T, A 1+4 9 1-2 20 - tbz 

09.04.16 18:30-

24:00 

D, T, A 1+4 5 2-3 30 - tbz 

14.04.16 18:45-

24:00 

D, T, A 1+4 6 2 20 - tbz 
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20.04.16 19:00-

24:00 

D, T, A 1+4 6 3-4 10 - cgh 

29.04.16 20:00-

00:20 

T, A 4 5 2 10 - tbz 

04.05.16 20:15-

00:45 

T, A 4 5 2-3 5 - cgh 

10.05.16 20:30-

01:00 

T, A 4 11 2-3 60 - rkn 

09.06.16 21:15-

01:45 

T, A 4 11 3 10 - ffs/rkn 

20.06.16  A - 13 1 20 -  

21.06.16 21:15-

06:00 

S, T, A 4 15 1 80 - tbz 

27.06.16 20:00-

07:00 

S, T, A, N* 4 16 0-1 25 - ffs/rkn/azp/cgh/tbz 

15.07.16 21:00-

03:30 

T, A 4 17 0-1 90 - ffs 

20.07.16 21:00-

2:45 

T, A 4 21 1-2 60 - cgh 

26.07.16 20:00-

07:00 

S, T, A, N* 4 20 1 90 - ffs/rkn/azp/cgh/tbz 

08.08.16 20:00-

07:00 

S, T, A, N* 4 17 1-2 70 - ffs/rkn/azp 

19.08.16 18:00-

02:00 

D, T, A 2+4 17 2 50 - rkn 

24.08.16 18:00-

03:20 

D, T, A 2+4 20 0-1 - - ffs 

01.09.16 18:00-

01:00 

D, T, A 2+4 18 1 - - rkn 

09.09.16 18:00-

00:45 

D, T, A 2+4 17 0 - - azp/(ffs/rkn) 

14.09.16 04:30-

08:00 

S - 22 1-2 - - azp 

14.09.16 17:45-

00:15 

D, T, A 2+4 22 1-2 - - azp 

21.09.16 04:45-

07:45 

S - 9 1 - - ffs 

21.09.16 17:30-

23:45 

D, T, A 2+4 9 1 - - ffs 

27.09.16 17:30-

23:45 

D, T, A 2+4 11 0-1 - - cgh 

28.09.16 05:30-

08:00 

S 2+4 11 0-1 - - tbz 
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11.10.16 17:30-

23:30 

D, T, A 2+4 6 0-1 100 - rkn 

12.10.16 06:00-

08:15 

S 2+4 6 0-1 100 - rkn 

* Der Kartierumfang (KU) bei Netzfängen erstreckte sich über den gesamten Nachtzeitraum. Die Netze waren ca. 1 Std vor 

Sonnenuntergang aufgestellt und wurden ca. 1 Std nach Sonnenaufgang abgebaut. Sonnenaufgang von Juni – August liegt 

zwischen ca. 05:30 Uhr und 06:30 Uhr. Sonnenuntergang von Juni – August liegt zwischen ca. 20:30 und 21:30 Uhr. 

 

Für die Erfassungen sind weiterführende Informationen zu Temperatur, Niederschlag, Bewölkungsgrad 

und Windgeschwindigkeit erforderlich. Diese Angaben finden sich u.a. in den jeweils nachfolgenden 

Tabellen. Die einzelnen Werte wurden immer zu Beginn er Begehung nach der im Gelände üblichen 

Methodik gemessen (siehe Uhrzeit). Sollten Zeiträume angegeben worden sein, so ist immer die 

Uhrzeit von Beginn der Begehung maßgebend. Die Temperatur wurde mit einem Temperaturfühler 

gemessen. Das Vorhandensein von Niederschlag wurde vom Bearbeiter optisch festgestellt. Der Grad 

der Bewölkung in % wurde vom Bearbeiter optisch geschätzt die Windgeschwindigkeit wurde anhand 

der sog. Beaufortskala in Bft gemessen. Diese Skala ermöglicht die Feststellung der 

Windgeschwindigkeit im Gelände anhand der in der nachfolgenden Tabelle (Spalte 5) genannten 

Kriterien: 
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Tabelle 6: Beaufortskala [Bft] und die Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland 
(Quelle: Deutscher Wetterdienst)  
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2.2.1 Datenrecherchen 

Für die artenschutzrechtliche Bewertung des Vorhabens wurde Anfang 2016 eine Recherche bis 5 km 

um das UG von einem Mitarbeiter des Gutachterbüros MILVUS GmbH durchgeführt. Hierzu wurden 

regionale Fachveröffentlichungen, Verbreitungskarten des LUBW und BFN, Naturschutz- und 

Eingriffsgutachten und das aktuelle Grundlagenwerk „Die Säugetiere Baden-Württembergs“ (Braun 

und Dieterlen 2003) herangezogen. Zudem wurde Anfang 2016 die Untere und Obere 

Naturschutzbehörde, die Säugetierabteilung des Naturkundemuseums Karlsruhe (Frau Monika Braun) 

sowie lokale Fledermausschützer (Herr Hensle vom AK Fledermausschutz BaWü) befragt. Daten der 

KFN wurden Anfang 2016 bei Frau Kerstin Braun angefragt. 

Generell muss bei der Konsultation von lokalen Verbänden berücksichtigt werden, dass die Ausrüstung 

zur Erfassung von Fledermäusen sehr kostspielig ist und daher in der Regel kaum finanziert werden 

kann. Jedoch liegen lokalen Fledermausschützern gute Daten ihm Rahmen von Stollenkontrollen 

nördlich des UGs (außerhalb des 1000m-Radius) vor. Die Daten wurden bei der Bewertung 

berücksichtigt (siehe Auswirkungen auf Winterquartiere im Kapitel Artenschutzrechtliche Bewertung).  

Des Weiteren wurden die Gutachten zum Windpark Straubenhardt berücksichtigt (BFL 2014). 

2.2.2 Detektorbegehungen  

Zur Erfassung des Artenreichtums, der lokalen Raumnutzungsmuster und der Aktivitätsdichte 

wurden innerhalb der 1 km - Radien um die geplanten WEA Standorte (Untersuchungsgebiet = UG, 

Flächengröße ca. 640 ha) flächendeckende Transektbegehungen nach einheitlicher Methode 

durchgeführt. Zur Ermittlung der Raumnutzungsmuster im UG wurden bestimmte Linien begangen 

(Transektmethode). Alle Transekte werden zu Fuß begangen und alle entlang der Linie angetroffenen 

Fledermäuse ausgewertet. Es ist zu beachten, dass es sich bei der Auswertung um detektierte 

Rufsequenzen handelt, da eine Trennung von Einzelindividuen bei Fledermäusen im Freiland gesichert 

nur mit der Telemetrie möglich ist. Die Auswahl der Transekte sollte idealerweise zufällig sein, da dies 

in der Regel nicht möglich ist, wurden die Transekte so gewählt, dass nahezu das gesamte UG 

abgedeckt wurde. Bei Betrachtung des Untersuchungsgebiets in Abbildung 1 fällt beispielsweise auf, 

dass im nördlichen Bereich wenige Transekte festgelegt wurden. Auf eine Positionierung des Transekts 

weiter in Richtung des nord-östlichen Rands des Untersuchungsgebiets wurde verzichtet, da die 

dortigen Waldstrukturen aus gutachterlicher Sicht eine geringere Eignung für ein Transekt aufwiesen. 

Zudem wurden alle Bereiche des 1000m-Radius nach den Transektbegehungen stets stichprobenhaft 

untersucht. Folglich wurde der gesamte 1000m-Radius im Rahmen der Detektorbegehungen 
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bearbeitet. Der Bearbeitungsaufwand der stichprobenhaften Untersuchungen richtete sich nach den 

lokalen Bedingungen vor Ort. Aus gutachterlicher Sicht komplexere Gebiete wurden beispielsweise mit 

einer längeren Bearbeitungszeit erfasst. Die Positionierung der Transekte deckt sich mit den Vorgaben 

des LUBW: Anzahl und Länge der Transekte wurde in Abhängigkeit der standörtlichen Gegebenheiten 

sowie des Umfangs des Planvorhabens ermittelt (LUBW 2014). Hierbei wurden auch Freiflächen 

berücksichtigt, um im hindernisfreien Luftraum jagende und ziehende Arten erfassen zu können. 

Kriterien, die des Weiteren berücksichtigt wurden, waren Vegetation (z.B. Wiesen, Saumstrukturen), 

Gewässerstrukturen (z.B. Tümpel) und Gebiete mit abrupten Änderungen der Landnutzung (z.B. 

Waldränder). Die Standorteignung der jeweiligen Transekte wird nachfolgend jeweils einzeln 

aufgeführt.  

Alle Begehungen wurden so geplant, dass sowohl Frühjahrs- als auch Herbstzug sowie Aktivitäten in 

der Wochenstubenzeit erfasst wurden und während den Kartierungen bestmögliche 

Witterungsverhältnisse vorherrschten. Aufgrund der Witterungsbedingungen im Nordschwarzwald 

konnten optimale Erfassungsbedingungen insb. im Frühjahr und Herbst nicht immer erreicht werden. 

Echoortungs- und Sozialrufe von Fledermäusen wurden entlang der jeweils ca. 200 m langen Transekte 

aufgenommen, welche innerhalb von ca. 20 min begangen werden. Es ergab sich eine Begehungszeit 

von ca. 3,5 Stunden für die Transekte. Nach den Transektbegehungen wurde der Rest des UG 

stichprobenhaft bearbeitet, so dass insgesamt immer eine Begehungszeit von mindestens vier 

Stunden durchgeführt wurde. Es wurde stets darauf geachtet, die Routenfestlegung während den 

verschiedenen Detektorbegehungen so zu verändern, dass alle Bereiche zu relevanten Zeiträumen 

vergleichbar abgedeckt wurden. Der Startpunkt wurde an jedem Transekt zufällig gewählt.  

Transekt 1 

Transekt 1 liegt auf einem Weg am östlichen Waldrand des UG (nahe Langenbrand). Die Lage und 

Länge des Transekt wurde mittels gutachterlicher Erfahrung gewählt. Die Habitatstruktur des 

Transektes ist zweigeteilt: im nördlichen Bereich des Transektes befinden sich auf beiden Seiten dichte 

Fichtenbestände. Im Süden verläuft der Transekt einerseits am Waldrand (gemischte Bestände aus 

Laub- und Nadelhölzern verschiedenen Alters) vorbei und andererseits entlang eines intensiv 

landwirtschaftlich genutzten Offenlandbereiches mit Grünland- (Wiesen, Weiden) und Ackerflächen. 

Im Grenzbereich der beiden unterschiedlich geprägten Abschnitte liegt integriert in den 

Waldrandbereich ein kleines Stillgewässer. Erfahrungsgemäß ist eine Positionierung eines Transekt in 

den o.g. Strukturen aus gutachterlicher Sicht zielführend (siehe Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Transekt 1, oben: Waldbereich (nördlicher Abschnitt), unten: 
Waldrand/Offenlandbereich (südlicher Abschnitt), Blick nach Norden Richtung Waldbereich. Im 
Kurvenbereich liegt ein Stillgewässer im Waldrand. 
 

Transekt 2 



 

Fledermauserfassung im geplanten 

Windpark Langenbrander Höhe/Hirschgarten 

 

31 

 

 

Transekt 2 liegt auf einem breiten Waldweg. Die Baumzusammensetzung besteht überwiegend aus 

Nadelhölzern (Weißtanne, Fichte), teils mit erhöhtem Laubholzanteil (vor allem im südöstlichen 

Verlauf des Transektes. Lage und Länge des Transekt wurden anhand der o.g. Gegebenheiten mittels 

gutachterlicher Erfahrung festgelegt. Insbesondere die geradlinige und breite Waldwegstruktur war 

dabei ausschlaggebend (siehe Abbildung 5).    

 

 

Abbildung 5: Transekt 2, Blick vom nordwestlichen Transektende Richtung Südosten. 
 

Transekt 3 

Transekt 3 liegt auf einem Waldweg, der Bestand weist eine gemischte Arten- und Altersstruktur aus 

Laub- und Nadelhölzern auf. Im Bereich einer Wegabzweigung sind größere gras- und krautreiche 

Saumbereiche ausgebildet. Diese sind auch für dämmerungs- und nachtaktive Insekten attraktiv. 

Insbesondere die breite Wegestruktur und die Saumbereiche stellen aus gutachterlicher Sicht eine 

hohe Eignung für ein Transekt in diesem Bereich dar. Die genaue Position und Länge des Transekt 3 

wurde mittels gutachterlicher Erfahrung gewählt (siehe Abbildung 6).  

Transekt 4 
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Entlang des Transekt 4 (Waldweg) finden sich überwiegend Nadelhölzer (Fichte, Weißtanne), 

vereinzelt finden sich jedoch auch Laubbäume wie z. B. die Rotbuche (Fagus sylvatica). 

Quartierpotenzial für Fledermäuse ist durch vereinzelte Totholzstämme vorhanden. Entlang des 

Wegrandes befanden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung kleinere kraut- bzw. hochstaudenreiche 

Lichtungsbereiche. Aus gutachterlicher Sicht sind insbesondere die Totholzstrukturen, die 

Lichtungsbereiche und die breiten geradlinigen Wegstrukturen für eine Positionierung eines Transekts 

in diesem Gebiet besonders geeignet. Die genaue Länge und Lage des Transekt wurden mittels 

gutachterlicher Erfahrung optimiert (siehe Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 6: Transekt 3, Blick aus dem nordwestlichen Ende des Transektes in Richtung Südosten. 
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Abbildung 7: Transekt 4, Blickrichtung: Nord nach Süd. 
 

Transekt 5 

Transekt 5 liegt auf einem Waldweg im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Der umliegende 

Bestand weist eine durch Sturmschäden/Rodungen verursachte offene Struktur auf mit 

Lichtungscharakter. Aufforstungen und Naturverjüngung sorgen für eine sehr heterogene Arten- und 

Altersstruktur aus Laub- und Nadelhölzern, in offenen Bereichen dominierten meist Bestände des 

Adlerfarns (Pteridium aquilinum).  
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Abbildung 8: Transekt 5, Blick vom südlichen Transektende Richtung Nordwesten. 
 

Transekt 6  

Transekt 6 liegt an einer großen Kreuzung, der Wald besteht hauptsächlich aus hohen Nadelbäumen 

(Weißtanne, Fichte), Laubhölzer sind eher selten. Die große Kreuzungsstruktur, kombiniert mit einigen 

Saumbereichen in den Kreuzungsradien macht die Platzierung eines Transekts in diesem Bereich aus 

gutachterlicher Erfahrung unabdingbar (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Transekt 6, Wegekreuzung, oben: Abzweigung nach Nordosten, unten: Abzweigung nach 
Südwest. 
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Transekt 7 

Transekt 7 liegt an einem Waldweg der z. T. mit Fichtenbeständen gesäumt ist. In den Randbereichen 

befanden sich vereinzelte Laubhölzer. Der Hauptanteil des Transektes war größtenteils mit Gras 

zugewachsen und von überhängenden Ästen bedeckt. Dieser zugewachsene Weg führte zu einem 

(weitgehend verlandeten) Stillgewässer. Entlang dieses Abschnittes finden sich zahlreiche 

überwiegend junge Laubhölzer. Das teilweise verlandete Stillgewässer, die breite Wegestruktur, sowie 

die Saumbereiche stellen eine hohe Eignung für ein Transekt dar. Die Lage und Ausdehnung des 

Transekts wurde daher in diesem Bereich optimiert. Des Weiteren deckt Transekt 7 zusammen mit 

Transekt 9 einen Bereich ab, in dem sich mögliche höher frequentierte Flugrouten aus nördlicher 

Richtung befinden könnten (Hier: hindernisfreier Luftraum entlang des nach Süden laufenden Weges 

mit insektenreichen Saumstrukturen als Nahrungsquelle).  Die Datenrecherche hat ergeben, dass 

ehemalige Stollen nördlich außerhalb des Untersuchungsgebiets liegen (siehe 3.7 Datenrecherchen). 

Daher ist die Auswahl dieses nördlich liegenden Transekt in Kombination mit Transekt 9 aus 

gutachterlicher Sicht sinnvoll (siehe Abbildung 10).   
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Abbildung 10: Transekt 7, Waldweg, oben: Blickrichtung von Süden nach Norden, rechts im Bild zweigt 
der zugewachsene Weg ab. Unten: Detailansicht des zugewachsenen Weges. 
 

Transekt 8 

Transekt 8 liegt auf einem Waldweg im (süd)westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Nördlich des 

Weges stockt auf steil abfallendem Hang ein älterer Fichtenbestand (in Lücken mit Pionierbaumarten), 

südlich des Weges auf mäßig ansteigendem Hang im östlichen Abschnitt des Transekts ebenfalls ein 

Fichtenbestand, im westlichen Abschnitt auf einer älteren Sturmwurf-/Rodungsfläche dann ein 

geschlossener Pionierwald mit gemischter Artenzusammensetzung aus Laub- und Nadelhölzern. Die 

Erfahrung des Gutachterbüros MILVUS aus früheren Kartierungen an anderen Untersuchungsgebieten 

mit ähnlichen Bedingungen hat ergeben, dass die o.g. Strukturen (insbesondere aufgrund der Wege- 

und Altrodungsfläche) sich für ein Transekt in diesem Bereich eignen (siehe Abbildung 11).   
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Abbildung 11: Transekt 8, Blick von Mitte des Transektes aus in Richtung (Süd)Westen. 
 

Transekt 9 

Der Transekt liegt nahe der K4378 im Taleinschnitt am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes. 

Er verläuft auf einem Waldweg, der im Norden am unteren Berghang an einem Parkplatz beginnt und 

Richtung Süden zunächst langsam ansteigt. Der angrenzende Gehölzbestand ist gemischt (Weißtanne, 

Buche, Fichte) und größtenteils höheren Alters. Am Wegrand befindet sich ein hochstaudenreicher 

Lichtungsbereich. Dieser nördliche Transekt wurde in Kombination mit Transekt 7 in der o.g. Lage und 

Form gewählt, um mögliche höhere Aktivitätsdichten zu erfassen, die von ehemaligen 

Stollenstrukturen ausgehen könnten. Die Datenrecherche hat ergeben, dass ehemalige Stollen 

nördlich außerhalb des Untersuchungsgebiets liegen (siehe 3.7 Datenrecherchen). Daher ist die 

Auswahl dieses nördlich liegenden Transekt aufgrund von gutachterlicher Erfahrung nötig. Durch die 

Ausdehnung des Transsekt von Nord-Ost nach Süd-West können darüber hinaus etwaige höhere 

Aktivitätsdichten auf einer breiteren Randfläche des Untersuchungsgebiets erfasst werden. In 

Kombination mit dem Transekt 7 deckt Transekt 9 weitere höherfrequentierte Flugrouten in Richtung 

des Windparks ab (Hier: hindernisfreier Luftraum entlang des nach Süd-Westen laufenden Weges mit 

insektenreichen Saumstrukturen als Nahrungsquelle).  
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Abbildung 12: Transekt 9, Blick vom nördlichen Transektende Richtung Süden. 
 

Transekt 10 

Transekt 10 liegt im südöstlichen Teil des Untersuchungsgebietes auf einem Waldweg. Der Bestand 

beiderseits des Weges wurde durch Sturmereignisse stark aufgelichtet. Aufforstungen und 

Naturverjüngung sorgen für eine sehr heterogene Arten- und Altersstruktur aus Laub- und 

Nadelhölzern. Die breiten, krautigen und blumenreichen Wegränder können das lokale 

Insektenvorkommen begünstigen. Innerhalb des südlichen Wegrandes befand sich eine Mischung aus 

z.T. eingesäten, völlig naturraumfremden Arten (Sonnenblumen, Inkarnat-Klee, Ringelblume, 

Mariendistel etc.). Nach den bisherigen Erfahrungen des Gutachterbüros mit Kartierungen in 

vergleichbaren Waldstandorten sind die o.g. Bedingungen für einen Transekt in diesem Gebiet 

geeignet. Der Bereich wurde daher als Transekt gewählt und eine aus gutachterlicher Sicht geeignete 

Transekt-Länge bestimmt (siehe Abbildung 13).  
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Abbildung 13: Transekt 10, lichter Waldbestand mit breiten, krautigen und blumenreichen Bereichen 
an den Wegrändern. 
 

Die akustische Erfassung der Fledermäuse während den Transektbegehungen erfolgte mittels 

Fledermausdetektoren der Firma Pettersson Electronics (Modell D240x). Dieser Detektor arbeitet nach 

dem Heterodyn‐Prinzip und bietet zudem die Möglichkeit der zehnfachen Zeitdehnung von 

Fledermausrufen. Echoortungs- und Sozialrufe von Fledermäusen wurden im Feld mittels eines 

Diktiergerätes (Roland R-05) aufgezeichnet und später computergestützt mit der Software BatSound 

(Version 4.1.4) der Firma Pettersson Electronics analysiert. Die Software ermöglicht in einem 

Sonagramm das manuelle und genaue Vermessen der relevanten Rufparameter und ermöglicht so in 

den meisten Fällen eine präzise Artbestimmung. Zur Sicherung der Qualität und Genauigkeit erfolgte 

die Artbestimmung manuell und nicht automatisch. Die Fledermausregistrierung (= akustische 

und/oder optische Erfassung) erfolgte digital (GPS-Gerät der Firma Garmin, Modell GPSmap 62st) und 

handschriftlich auf einheitlichen Erfassungsbögen. Zusätzlich wurden Verhaltensbeobachtungen und 

sonstige Anmerkungen (z. B. Sozialrufe, Strukturen mit erhöhtem Quartierpotenzial) gegeben falls mit 

GPS-Koordinaten notiert. Bei einem akustischen Fledermauskontakt handelt es sich um eine 

Rufsequenz oder einen Einzelruf, Aussagen zu Individuen sind nur gesichert unter Verwendung der 

Telemetrie möglich.  
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2.2.3 Automatische akustische Erfassungen  

Synchron mit den Transektbegehungen wurden stichprobenhafte automatische Erfassungen mit 

Batcordern der Firma ecoObs GmbH zur Erfassungen des Artenreichtums und zur Ermittlung der 

Aktivitätsdichte durchgeführt. Dabei handelt es sich um automatische Erfassungsgeräte, die mittels 

Hoch- und Tiefpassfiltern Fledermausrufe von anderen Signalen unterscheiden können. Außerdem 

wurden alle Batcorder mit Hilfe einer Leiter in einer einheitlichen Höhe von 3 m an Bäumen befestigt.  

Die Einstellungen der Batcorder entsprachen den Empfehlungen des Herstellers: 

- Quality 20 

- Threshold: -36 dB 

- Posttrigger: 400ms 

- Critical Frequency: 16 kHz 

- Noise Filter: Off 

Gemäß den Vorgaben im Leitfaden (LUBW 2014) wurden aufgrund der geringen Strukturvielfalt 5 

Batcorder an den 5 geplanten WEA-Standorten eingesetzt (gemäß Leitfaden 2 Batcorder zzgl. 1 

Batcorder pro 2 WEA → Entspricht bei 5 WEA: 2 Batcorder + 2,5 Batcorder → 4,5 Batcorder). Die 

Batcorder arbeiten mit einer Zeitschaltuhr und erfassten die ganze Nacht.  Fünf Standorte befanden 

sich unmittelbar an den Lokalitäten der geplanten WEA-Standorte (siehe Abbildung 1). Es ist zu 

berücksichtigen, dass die Fundamentränder der geplanten Windenergieanlagen teilweise direkt an die 

existierenden Forstwege angrenzen. Auf eine Verschiebung der Windenergieanlagen weiter in den 

Wald hinein wurde abgesehen, um den erforderlichen Rodungseingriff zu minimieren. Aus diesem 

Grund befinden sich die Batcorder ebenfalls im Nahbereich der Forstwege. Ein weiterer Batcorder-

Standort wurde am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes an einem kleinen Stillgewässer 

aufgestellt. Dieser Batcorder-Standort wurde zweimal im Juni bedient (zur Überprüfung der Aktivität 

am Stillgewässer in der Wochenstubenzeit), alle anderen wurden synchron mit den 

Transektbegehungen bedient. Alle Batcorder wurden vor der Feldsaison kalibriert, um eine 

vergleichbare Empfindlichkeit der Mikrofone zu gewährleisten. Die Einstellungen der Batcorder 

erfolgten analog zu den Vorgaben des Herstellers und der Ergebnisse in den 

Bundesforschungsvorhaben -  Threshold -36 dB, Posttrigger 400ms, Quality 20, Critical Frequency 16 

kHz, Noisefilter off (Brinkmann et al. 2011; Behr et al. 2016; Hurst et al. 2017). Mittels der Software 

bcAdmin, bcAnalyze und bcDiscriminator (ecoObs) wurden die aufgenommen Rufe mittels 

Diskriminanzanalyse mit einer Referenzdatenbank verglichen und automatisch analysiert. Zur 
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Verbesserung der Genauigkeit, wurden alle Batcorder-Aufnahmen manuell überprüft und falls nötig, 

korrigiert. An den jeweiligen Standorten aller Batcorder konnte durch die Ausrüstung, deren 

Einstellungen und deren Positionierung das gesamte Artenspektrum abgedeckt werden.  

Die Aktivitätsdichte, also die Anzahl der Kontakte pro Termin, variiert und wird mittels gutachterlicher 

Erfahrung kategorisiert. Es gibt keine fix definierten Bewertungsskalen zur Klassifizierung der 

Fledermausaktivität. Die Klassifizierung muss stets durch den jeweiligen Gutachter erfolgen. Grund 

hierfür sind verschiedene Aspekte die zur Bewertung herangezogen werden müssen, wie z.B.: 

- Eingesetzte Technik (unterschiedliche Erfassungsgeräte besitzen verschiedene 

Empfindlichkeiten) 

- Standörtliche Faktoren (Großregion) 

- Artspektrum (bestimmte Arten lassen sich deutlich besser detektieren als andere). So können 

z.B. Langohren und verschiedene Myotis-Arten nur über kurze Entfernungen festgestellt 

werden. Eine Aktivität die überwiegend aus gut erfassbaren Arten Zwergfledermäusen, Großes 

Mausohr und Breitflügelfledermäusen gebildet wird (wie im Fall Langenbrand) ist deutlich 

unkritischer zu bewerten, als wenn die Aktivität überwiegend durch Langohren und leise 

rufenden Myotis-Arten dominiert wird. 

Unsere eigene Bewertungsskala (sofern keine Dominanz von schwer erfassbaren Arten vorliegt) ist wie 

folgt definiert: Werden an einem Termin bis zu ca. 100 Kontakte erfasst, wird aus gutachterlicher Sicht 

von einer niedrigeren Aktivitätsdichte ausgegangen. Bei ca. 100 bis zu ca. 150 Kontakten wird auf Basis 

der Erfahrungen des Gutachterbüros aus früheren Kartierungen anderer Projekte von einer mittleren 

Aktivitätsdichte ausgegangen. Bei Kontaktzahlen von über 150 wird von hohen Aktivitätsdichten 

ausgegangen. Zusätzlich wurde die erfasste Fledermausaktivität in Relation zu anderen WEA-

Standorten (Straubenhardt) gesetzt. 

Nach den Hinweispapieren sollte, wenn möglich mindestens ein Gerät in einer Höhe von 100 m 

angebracht werden, um Aktivitäten im Luftraum aufzunehmen. Die in Abbildung 1 gekennzeichnete 

Windenergieanlage älteren Baujahrs, bzw. ein Sendemast nördlich der Ortschaft Langenbrand wären 

aufgrund ihrer Höhe dafür grundsätzlich geeignet. Eine Anbringung an der Bestandswindenergieanlage 

war jedoch aus technischen Gründen nicht erlaubt worden. Ein Betreten des o.g. Sendemasts ist zudem 

ebenfalls untersagt worden (die letzte Anfrage dazu wurde März 2020 abgelehnt).  
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2.2.4 Dämmerungskontrollen  

Im Frühjahr (April) und Herbst (September Oktober) erfolgten vor den Transektbegehungen 

Dämmerungsbeobachtungen (siehe Tab. 3) zur Erfassung tageszeitlich früh ziehender Arten 

(Abendsegler, Rauhautfledermaus). Die Dämmerungsbeobachtungen begannen bereits eine bzw. zwei 

Stunden vor Sonnenuntergang und endeten in der Regel ca. 30 Minuten vor abendlicher Dämmerung 

(Beginn der Transektbegehungen). Gesonderte Balzkontrollen wurden nicht durchgeführt, da 

Balzquartiere im Zuge der Begehungen im 1000m-Radius miterfasst werden können. Dies ist auch 

außerhalb der abendlichen Dämmerung erfolgt. Eine eigene Begehung zur Balzkontrolle gibt es in der 

gutachterlichen Praxis nicht.  

2.2.5 Quartierkontrolle 

Zusätzlich zur Datenrecherche wurde im Feld eine Quartierkontrolle durchgeführt. Hierzu wurde das 

UG (=500 m Radien um die geplanten WEA-Standorte) vom 21.03 bis 23.03.2016 untersucht (Tabelle 

5). Im Frühjahr 2020 erfolgte eine Ergänzung und Aktualisierung der Aufnahme potenzieller Quartiere 

im Bereich der geplanten Zuwegung und WEA-Rodungsbereiche (zzgl. 30m Puffer). Dem Leitfaden des 

LUBW folgend wurde eine Baumhöhlenkartierung durchgeführt (LUBW 2014). Oftmals wird bei einer 

Baumhöhlenkartierung empfohlen den Stammdurchmesser und die Exposition eines Baumes zu 

berücksichtigen. Auf dies wurde mit folgender Argumentation verzichtet: der Stammdurchmesser, 

sowie die Exposition geben nicht immer einen 100%igen Rückschluss auf eine Winterquartiernutzung. 

Die gutachterliche Erfahrung zeigte, dass es durch den Fokus auf die o.g. Attributierung zu 

Falscheinschätzungen gekommen wäre. Bäume mit einem geringeren Durchmesser und ungünstiger 

Exposition könnten ebenfalls genutzt werden. Deswegen werden Bäume (und auch andere potenziell 

geeignete Objekte) unabhängig von den o.g. Kriterien in Rahmen der ÖBB auf Winterquartiernutzung 

durch Fledermäuse überprüft. Die Quartierpotenzialkartierung, wie sie hier durchgeführt wurde, 

bedeutete mehr Aufwand für das Gutachterbüro MILVUS, erlaubt aber eine sichere Aussage zum 

Artenschutz im Umfeld der geplanten WEA. Potenzielle Quartiere wurden mit Hilfe eines Fernglases 

kontrolliert. Potenzielle Baumquartiere (Baumhöhlen, Totholz, abstehende Borke) wurden falls 

möglich, mittels Leiter und Endoskop-Kamera kontrolliert. In Gebieten mit starkem Geländerelief oder 

Blockschuttbewegung wurde ebenfalls eine Überprüfung durchgeführt, jedoch ohne Fund. Bei allen 

Quartierkontrollen wurde gezielt auf Kot-, Mulm- oder Fraßspuren (z.B. abgenagte Flügel von Insekten) 

kontrolliert, um diese ggf. mittels Binokular näher zu prüfen. Jedoch wurden keine „indirekten“ 

Fledermausspuren vorgefunden. Die Lokalitäten potentieller Fledermausquartiere wurden mittels 

GPS-Gerät (GARMIN - GPSmap 62st) dokumentiert. Das Quartierpotenzial wurde in drei Kategorien 
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eingeteilt: sehr gut (A+), gut (A), durchschnittlich (B) und gering (C). Quartiertyp, -qualität und –

lokalität wurden auf Feldbögen notiert. Die gutachterliche Erfahrung ist bei der o.g. Kategorisierung 

ausschlaggebend. Kriterien für die Kategorien waren beispielsweise Form und Art einer Rissstruktur 

oder eines Spalts. Auch relevant sind Faktoren, wie möglicher Nässestau oder Einbindung in die 

Umgebung. Ein sehr hohes Quartierpotenzial würde beispielweise bei einer gut vor Nässe geschützten 

Spaltstruktur (ggf. eine verlassene Spechthöhle) in einem größeren Totholzstamm mit noch wenig 

verwittertem Holz vorliegen. Ein hohes Quartierpotenzial würde beispielsweise für die o.g. 

Spaltstruktur gelten, bei denen einer der Faktoren schlechtere Attribute aufweist (z.B. Das Totholz ist 

bereits teilweise verwittert). Bei den Kategorien B und C wurde analog herabgestuft. 

Quartierpotenziale ohne Kategorie sind ebenfalls vorhanden, es handelt sich dabei um temporäre 

anthropogen verursachte Strukturen, wie beispielsweise aufgeschichtete Holzstämme nach 

Fällarbeiten. Hierfür gibt es keine Kategorisierung.  

Im Frühjahr 2020 erfolgte am 18.03.2020 und 27.03.2020 (jeweils mit 3 Personen) eine Ergänzung der 

Quartieraufnahme im Wirkbereich der Zuwegung (Verlauf der Zuwegung zzgl. eines Puffers von ca. 

30m). Der Kontrollbereich im Zuwegungsbereich wurde hier von 75m auf ca. 30m reduziert, da die 

Zuwegung auf vorhandenen Wirtschaftswegen verläuft und nur der direkte Randbereich durch 

Verbreitungen beeinträchtigt wird. An dem Standort sind sehr breit ausgebaute Wege vorhanden. Die 

Wege werden darüber hinaus laufend von Forstmaschinen genutzt. Der Eingriff ist durch diese 

Vorbelastung entsprechend gering. Aus naturschutzfachlicher Sicht gilt stehts das Gebot der Tötung 

und Störung zu beachten. Die Ergebnisse der Kartierungen aus dem Jahr 2016 in Kapitel 3. Ergebnisse 

zeigen jedoch auf, dass es keine Lokalpopulation im Wald (also keine Fortpflanzungsstätten) gibt, 

sodass die Gegebenheiten für den Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gar nicht erst 

ausgelöst werden kann. Die auf S. 10 beschriebenen Gebiete mit Blockschuttbewegung, welche eine 

potenzielle Eignung für Winterquartiere darstellen können, befinden sich nicht im Nahbereich der 

Zuwegung, weshalb eine Beeinflussung auch hier ausgeschlossen werden kann. 

Naturschutzfachlich sinnvoll erachtet wurde daher ein geringerer Radius bei der Erfassung der 

Quartierpotenziale, kombiniert mit einem hohen Ausgleich im Verhältnis 1 zu 4. (Anstatt 1 zu 1) (siehe 

Kapitel 5.3 Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Darüber hinaus sollen besonders hochwertige Bäume erhalten und Baumabschnitte ggf. versetzt 

werden. 
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2.2.5.1 Schwärmkontrollen 

Der Besatz potenzieller Quartiere wurde durch vier morgendliche Schwärmkontrollen im Sommer und 

vier morgendliche Kontrollen im Herbst überprüft (Tabelle 5). Hierbei wurden potenzielle 

Fledermausquartiere, die im Zuge der Baumhöhlenkartierung ermittelt wurden, kontrolliert. An 

Gebäuden (z.B. Waldhütten) wurden Ausflugsbeobachtungen durchgeführt. Zusätzlich wurde im 

Rahmen aller Detektorbegehungen auf Schwärmaktivität kontrolliert (z.B. vor Baumhöhlen). 

2.2.6 Netzfänge und Telemetrie  

Da manche Fledermausarten akustisch nicht bzw. nur sehr schwer nachzuweisen sind, erfolgten fünf 

Netzfänge an unterschiedlichen Standorten im UG (Abbildung 1). Darüber hinaus können Aussagen 

zum Reproduktionsstatus und zur Quartiernutzung getroffen werden.  

Die Netzfänge am Standort 1 und 2 erfolgten am 27.06.2016 (jeweils 2 Teams mit je 2 Personen), am 

Standort 3 und 4 am 26.07.2016 (2 Teams mit je 2 Personen) und am Standort 5 am 08.08.2016 (1 

Team mit 2 Personen). 

Zur Ermittlung der Netzfangstandorte wurden Daten aus den akustischen Erfassungen, der 

Datenrecherche und der standörtlichen Gegebenheiten genutzt. Es wurde stets die Ökologie der Arten 

bei der Netzaufstellung beachtet. Die großflächigen Nadelwaldstrukturen weisen für Fledermäuse eine 

geringere Wertigkeit auf, weshalb bei der Auswahl der Netzfangstandorte jene Bereiche gewählt 

wurden, die gute Flugbedingungen aufwiesen oder Laubgehölze vorwiesen. Die zuvor genannten 

Kriterien und die gutachterliche Erfahrung waren maßgebend für die Bestimmung der Netzstandorte. 

Das eingangs beschriebene Stillgewässer war für Netzfänge aufgrund der dortigen Waldstruktur (zu 

dicht zugewachsen) nicht geeignet, da ein Aufspannen von Netzen unmöglich war.  

An jedem Standort wurden Japannetze (Japannetze von Ecotone, Mist Net 716/12, Maschenweite: 

16x16mm, Taschen: 5, Stärke 70/2 Denier) mit einer Gesamtlänge von 120 m aufgespannt, die je nach 

Waldstruktur eine Höhe von ca. 0,2 m bis ca. 7,0 m über Boden aufwiesen. Jeder Netzfang wurde von 

zwei Mitarbeitern betreut und bei guter Witterung durchgeführt (kein Niederschlag, wenig Wind und 

Temperaturen über 10°C bei Beginn). Von den gefangenen Tieren wurde das Geschlecht, Alter, 

Gewicht, Unterarmlänge und Reproduktionsstatus bestimmt. Die Netze wurden so aufgespannt, dass 

potenziell Flugstraßen versperrt wurden. An jedem Netzfangstandort kam zudem ein Hochnetz zum 

Einsatz. Die Kontrolle der Netze erfolgte je nach Aktivität im 5 bis 10 Minuten-Rhythmus. Bei jedem 

Netzfang bestand die Möglichkeit, Fledermäuse mittels Sendern zu bestücken um deren 
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Quartierstandorte mittels Telemetrie zu ermitteln. Zur Erhöhung der Fangwahrscheinlichkeit wurden 

zudem an jedem Netzfangstandort Ultraschall-Lockgeräte (Batlure der Firma Apodemus) verwendet. 

2.3 Nacherfassung im Jahr 2021 

Im Jahr 2021 erfolgten Nachkartierungen mittels Detektorbegehungen im Untersuchungsgebiet, um 

die Aktualität der Daten zu validieren und auf Veränderungen zu prüfen. Hierzu erfolgten 

Detektorbegehungen in allen Rodungsbereichen der geplanten WEA und der gesamten Zuwegung 

während der Wochenstubenzeit.  

Tabelle 7: Begehungsdaten der Nacherfassung im Jahr 2021 

Datum Uhrzeit Temp. [°C] Wind [Bft.] Bewölkung 

[%] 

Niederschlag Bearbeiter 

23.05.2021 22:00 – 

02:00 

7 1-2 10 Kein azp 

05.06.2021 22:00 – 

02:30 

15 2-3 100 z.W. leichter 

Niesel 

azp 

19.06.2021 22:15 – 

03:30 

21 1-2 70 Kein azp 

03.07.2021 22:15 – 

06:15 

16 1 60 Kein azp 

23.07.2021 21:00 – 

06:00 

18 1-2 30 Kein azp 

14.08.2021 20:30 – 

06:00 

22 1 0 Kein azp 
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Abbildung 14: Untersuchungsbereiche der Nacherfassung 2021 
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3. Ergebnisse 

3.1 Artenreichtum (Detektorbegehungen)  

Insgesamt wurden im Zuge der 23 Detektorbegehungen im Jahr 2016 (Transekte und stichprobenhafte 

Begehung des restlichen UG) 1271 Fledermauskontakte registriert (Transektanteil: 838 Kontakte). 

Über die Begehungen wurden insgesamt mindestens neun Arten im UG belegt (Abbildung 12). Die 

Zwergfledermaus wurde von allen Arten am häufigsten registriert (91%).  Der Artenreichtum und 

Artzusammensetzung des Untersuchungsgebiets sind als durchschnittlich zu bezeichnen. Der Anteil an 

typischen Waldarten ist gering. 

 

Abbildung 15: Relative Anteile aller Fledermauskontakte(n=1271) im Rahmen der 23 
Detektorbegehungen. 
 

Das Große Mausohr wurde mit einem relativen Anteil von 3,1% am zweithäufigsten erfasst. Die 

Rufklasse Nyctaloid beinhaltet fünf Arten, welche in bestimmten Situationen ähnliche Echoortungsrufe 

emittieren und daher manchmal nicht voneinander zu unterscheiden sind (Großer Abendsegler, 

Kleiner Abendsegler, Breitflügel-, Nord- und Zweifarbfledermaus). Auf Artniveau wurde innerhalb 

dieser Klasse die Breitflügelfledermaus (2,4%) am häufigsten erfasst, gefolgt vom Kleinen Abendsegler 

(0,6%). Die Gattung Myotis, die Rufklasse Nyctaloid und die Artengruppe der Bartfledermäuse wurden 

gleich häufig erfasst (0,6%). Die Rauhautfledermaus wurde mit einem Anteil von 0,5% belegt. Von den 

restlichen Arten wie z.B. der Wasserfledermaus existieren wenige Nachweise.  
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3.2 Abundanzen (Transektbegehungen) 

Die Zwergfledermaus wurde erwartungsgemäß auf allen Transekten am häufigsten erfasst. Besonders 

auffällig sind die Transekte 3, 4 und 8, hier wurden die höchsten Aktivitäten erfasst. Saisonal betrachtet 

wurde die Zwergfledermaus in allen drei saisonalen Phasen dokumentiert: Frühjahr, Sommer und 

Herbst. Die höchste Aktivität war im Sommer zur Wochenstubenzeit, gefolgt vom Herbst und Frühjahr 

(Abbildung 16). Transekt 3 ist für zahlreiche Arten von Bedeutung, hier wurden auch die 

Rauhautfledermaus, der Kleine Abendsegler und die Breitflügelfledermaus erfasst (Tabelle 8). Der 

Kleine Abendsegler und die Breitflügelfledermaus wurden zudem am Waldrand auf Transekt 1 nahe 

Langenbrand belegt. Das Große Mausohr wurde nahezu auf fast allen Transekten belegt. Auf Transekt 

5 wurde die Rauhautfledermaus und die Bartfledermäuse dokumentiert. Die Bechsteinfledermaus 

konnte einmal auf T6 gesichert angesprochen werden. Von der Fransenfledermaus existieren 3 

Kontakte (T1,T2 und T8). Die Aktivität bezogen auf 23 Erfassungsnächte ist insgesamt als gering zu 

bezeichnen. 

 

Tabelle 8: Häufigkeitsverteilung aller Fledermauskontakte im Zuge der Transektbegehungen (n = 23 
Nächte). 
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1 91 0 2 1 4 0 1 2 0 2 103 

2 57 0 0 1 0 0 1 0 6 1 66 

3 159 2 1 0 8 0 0 0 6 0 176 

4 89 0 0 0 0 0 0 0 3 0 92 

5 46 1 0 0 0 0 0 3 0 0 50 

6 58 0 0 1 1 1 0 0 7 0 68 

7 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 

8 76 0 0 0 0 0 1 0 2 0 79 

9 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58 

10 46 0 0 0 4 0 0 0 12 1 63 

∑ 761 3 3 3 17 1 3 6 36 5 838 
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Abbildung 16: Abundanzen der Zwergfledermaus pro Begehungstermin und Erfassungsnacht. Die 10 
Transekte sind in verschieden Farben illustriert. 
 
 
Auf eine grafische Darstellung der Fledermauskontakte im Jahresverlauf sonstiger Arten (mit 

Ausnahme des Großen Mausohrs) wird aufgrund der geringen Nachweisdichte verzichtet. Die Daten 

werden jedoch nachfolgend textlich ausgearbeitet. 
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Rauhautfledermäuse wurden dreimalig in der Zugzeit im UG nachgewiesen. 1 Nachweis erfolgte in 

Transekt 3 am 14.09.2016 und zwei Nachweise am 21.09.2016.  

Kleiner Abendsegler: 

Der Kleine Abendsegler wurde dreimalig im Sommer nachgewiesen (09.06.2016, 27.06.2016 und 

20.07.20216) 

Breitflügelfledermaus: 
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Die Art wurde mit insg. 17 Nachweisen ab Ende Juli nachgewiesen und trat sporadisch in den 

Transekten auf (1x am 27.06.2016 , 2x am 20.07.2016, 2x am 26.07.2016, 9x am 19.08.2016 und 3x am 

09.09.2016). 

Bechsteinfledermaus: 

Die Bechsteinfledermaus wurde lediglich einmalig am 09.09.2016 festgestellt. 

Fransenfledermaus: 

Die Fransenfledermaus wurde dreimalig im Spätsommer festgestellt (1x am 08.08.2016, 1x am 

19.08.2016 und 1x am 24.08.2016). 

Bartfledermaus: 

Die Bartfledermaus wurde ab Ende Juli mit insg. 6 Kontakten festgestellt (1x 20.07.2016, 3x 08.08.2016, 

1x 19.08.2016 und 1x 24.08.2016). 

Großes Mausohr 

 

Abbildung 17: Aktivität des Großen Mausohrs (2016) 

Das Große Mausohr wurde insg. 36-mal nachgewiesen. Ab Ende August (Migrationszeit) stiegen die 

Nachweise etwas an. 
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3.3 Analyse der räumlichen Verteilung (Detektorbegehungen 2016) 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine flächendeckende Kartierung im UG stattgefunden hat 

(Transektbegehungen fester Transekte und Übersichtskartierungen im Umfeld). Nachfolgende 

Kartendarstellungen könnten suggerieren, dass nur im Kernbereich eine Aktivität vorlag, was jedoch 

auf die Lage der Transekt-Standorte zurückzuführen ist. Das Raumnutzungsmuster im UG wurde 

maßgeblich durch die Zwergfledermaus bestimmt, welche den Hauptanteil aller Kontakte ausmachte 

(Abbildung 13). Die Zwergfledermaus wurde nahezu flächendeckend erfasst. Es wurde ein 

Raumnutzungsschwerpunkt im südöstlichen Bereich des UG festgestellt. Vor allem die Waldränder und 

die breiten Hauptwaldwege wurden von der Art häufig aufgesucht.  Für die Rauhautfledermaus lässt 

sich aufgrund der Kontaktanzahl (n=6) kein Raumnutzungsschwerpunkt feststellen.  

 

 

Abbildung 18: Räumliche Verteilung aller Flederarten der Gattung Pipistrellus im UG Langenbrand. 
Illustriert sind die Ergebnisse aus 23 Begehungen (Transekte und stichprobenhafte Erfassung des 
restlichen UG). Maßstab: 1:20000. 
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Abbildung 19: Räumliche Verteilung aller Fledermausarten/Artengruppen der Gattung Myotis im UG 
Langenbrand. Illustriert sind die Ergebnisse aus 23 Begehungen (Transekte und stichprobenhafte 
Erfassung des restlichen UG). Maßstab: 1:20000. 
 
Das Große Mausohr trat überwiegend im Zentrum des UG auf (Abbildung 19). Die Art wurde ebenfalls 

wie die Zwergfledermaus meist auf den Hauptwaldwegen erfasst. Die Artengruppe der 

Bartfledermäuse (akustische Unterscheidung nur bei Nymphenfledermaus möglich, nicht jedoch bei 

Kleiner und Großer Bartfledermaus) wurde im Wald und am Waldrand nahe der Ortschaft 

Langenbrand detektiert. Von der Wasserfledermaus wurde ein Kontakt im Untersuchungsgebiet 

erfasst, daher ist keine Aussage zur Verteilung möglich. 
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Abbildung 20: Räumliche Verteilung aller Fledermausarten der Rufklasse Nyctaloid im UG 
Langenbrand. Illustriert sind die Ergebnisse aus 23 Begehungen (Transekte und stichprobenhafte 
Erfassung des restlichen UG). Maßstab: 1:20000. 
 

Innerhalb der Rufklasse Nyctaloid wurde die Breitflügelfledermaus und der Kleine Abendsegler erfasst. 

Beide Arten wurden häufiger am Waldrand nahe der Ortschaft Langenbrand erfasst. Die 

Breitflügelfledermaus wurde zudem sieben Mal im Wald belegt und der Kleine Abendsegler einmal. 

Ein Raumnutzungsschwerpunkt lässt sich nicht feststellen, allerdings ist der Bereich zwischen 

Langenbrand und dem Wald ein Transferflugbereich der Breitflügelfledermaus und am Waldrand jagen 

beide Arten.  
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3.4 Automatische akustische Erfassungen (Batcorder) im Jahr 2016    

Über die automatischen Erfassungen konnten insgesamt 2147 Fledermauskontakte (=akustische 

Rufsequenz oder Einzelruf unabhängig von der Individuenzahl) belegt werden. Standortunabhängig 

wurde insgesamt eine niedrige Aktivitätsdichte von 21,9 Kontakten pro Erfassungsnacht im UG 

dokumentiert.  Die Einschätzung basiert auf eigenen Erfahrungen und Vergleichsprojekten. 

Zum Vergleich lag die Gesamtaktivitätsdichte bei den Untersuchungen zum Windpark Straubenhardt 

bei 19,2 Kontakte pro Stunde (BFL 2014). Folglich wurde im WP Straubenhardt etwa eine Aktivität pro 

Stunde erfasst, die im WP Langendbrand in der gesamten Erfassungsnacht erfasst wurde. 

Das Büro BFL nutzt ebenfalls eine eigene Bewertungsskale, die auf Kontakte pro Stunde ausgerichtet 

ist und weist einer Aktivität von <12,2 Kontakten pro Stunde einer „geringen“ Bewertungsstufe zu. 

Dies deckt sich ebenfalls mit unseren Aussagen, dass bei 21,9 Kontakten in der gesamten 

Erfassungsnacht eine geringe Fledermausaktivität vorliegt. 

Würde man unsere Ergebnisse, die sich auf die gesamte Nachtlänge beziehen mit der 

durchschnittlichen Nachtzeit (Mittelwert ca. 9 Std) in Relation setzen, würde man eine Aktivität von 

2,4 Kontakten pro Stunde erzielen. 

Besonders auffallend war der Batcorder-Standort am Stillgewässer mit 160,5 Kontakten pro Nacht, 

jedoch gilt zu bedenken, dass dieser Standort ausschließlich in der Hauptaktivitätszeit im Sommer 

bedient wurde. Von den Batcordern an den geplanten WEA-Standorten hatte WEA_02 die höchste 

artunspezifische Aktivitätsdichte (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Absolute Anzahl an Fledermauskontakte und durchschnittliche Aktivitätsdichte 
(K/N=Kontakte pro Aufnahmenacht) an den batcorder-Standorten in allen Erfassungsnächten der 
Saison 2016. Rot: Maximalwert; hellgrau hinterlegt: überdurchschnittliche Werte im Vergleich zum UG. 

batcorder-Standorte  (bc)                 

und UG 

Fledermauskontakte (n) Aktivitätsdichte (K/N) über 

den gesamten 

Erfassungszeitraum 

WEA_01 (n = 18 Nächte) 407 22,6 

WEA_02 (n = 19 Nächte) 568 29,9 

WEA_03 (n = 20 Nächte) 302 15,1 

WEA_04 (n = 20 Nächte) 326 16,3 

WEA_05 (n = 19 Nächte) 196 10,3 
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Stillgewässer (n = 2 Nächte) 321 160,5 

Untersuchungsgebiet (n= 98) 2147 21,9 

 

Mit ca. 86 % aller batcorder-Kontakte stammte der Hauptanteil von der Gattung Pipistrellus (Abbildung 

21). Die Gattung Myotis war mit ca. 8 % aller Kontakte vertreten und die Rufklasse Nyctaloid mit ca. 6 

%.  

 

Abbildung 21: Relative Anteile der Fledermauskontakte auf Gattungsebene bzw. Rufklasse. Dargestellt 
sind alle Kontakte (n=2147) der batcorder-Erfassungen.  
 
Tabelle 10: Absolute Anzahl an Fledermauskontakten und Durchschnittswert über alle 
Erfassungsnächte an allen batcorder-Standorten. 

    

Art Wissenschaftl. Kontakte (n) K/N (UG) Gattung, 

Rufklasse 

Zwergfledermaus Pipistrellus 

pipistrellus 

1844 18,8 

Pipistrellus 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 1 0,01 

Nyctaloid - 112 1,1 Nyctaloid 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 4 0,04 Nyctalus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 0,03 Eptesicus 

Großes Mausohr Myotis myotis 6 0,06 Myotis 

85,9%

8,4%

5,5% 0,1%

Pipistrellus

Myotis

Nyctaloid

Spec.
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Fransenfledermaus Myotis nattereri 5 0,05 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 4 0,04 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 8 0,08 

Bartfledermäuse Myotis 

brandtii/mystacinus 

54 0,6 

Gattung Myotis Myotis spec. 104 1,1 

Fledermaus spec. Yangochiroptera 

spec. 

3 - - 

 
Im Rahmen der Batcorder-Erfassungen konnten acht Arten sicher im Untersuchungsgebiet festgestellt 
werden ( 
Tabelle 10) mindestens eine Art der Bartfledermäuse erfasst werden (Große und Kleine 

Bartfledermaus können akustisch nicht unterschieden werden). Demnach wurden mindestens neun 

Arten über die Batcorder belegt. 

Standortunspezifisch wurde die Zwergfledermaus mit ca. 19 Kontakten pro Nacht im UG am häufigsten 

von allen Arten/Gattungen/Artengruppen erfasst. An zweiter Stelle folgte die Gattung Myotis und die 

Rufklasse Nyctaloid mit ca. einem Kontakt pro Nacht (Tabelle 5). 

Bei standortspezifischer Betrachtung der Aktivitätsdichte fällt auf, dass am Stillgewässer die höchste 

Aktivität und Diversität belegt wurde. Die Aktivität an den geplanten WEA-Standorten war 

vergleichsweise gering (Tabelle 11). Die Aktivität am Stillgewässer darf jedoch auch nicht überbewertet 

werden, da die Erfassung am Stillgewässer lediglich zur Hauptaktivitätszeit durchgeführt wurde und so 

mittleren Aktivitätswerte in dieser Zeit deutlich stärker sind. 

Tabelle 11: Standortspezifische Aktivitätsdichte (batcorder-Erfassungen) und minimale Anzahl der 
nachgewiesenen Arten. 

Art/Gattung/ 

Artengruppe 

WEA_01 

(n=18) 

WEA_02 

(n=19) 

WEA_03 

(n=20) 

WEA_04 

(n=20) 

WEA_05 

(n=19) 

Still-

Gewässer 

(n=2) 

Zwergfledermaus 21,1 27,5 13,8 12,1 10,7 109,5 

Rauhautfledermaus - - - - 0,1 - 

Kleiner Abendsegler - - - - 0,2 - 

Breitflügelfledermaus - 0,1 0,1 - - - 

Nyctaloid 0,3 0,9 0,5 3,5 0,5 1,0 
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Myotis spec. 1 0,1 0,1 0,1 - 18,0 

Großes Mausohr - - - 0,3 0,1 - 

Bechsteinfledermaus - - - - - 4,0 

Fransenfledermaus - 0,1 0,1 0,1 - - 

Wasserfledermaus - - - - - 2,0 

Bartfledermäuse 0,1 - - - - 26,0 

Chiroptera spec. 0,1 0,1 - - - - 

Min. Anzahl Arten  3 3 3 4 4 5 

 

3.4.1 Saisonale Aktivität der Fledermäuse im UG (Batcorder) 

Bei Betrachtung der saisonalen Aktivität fällt auf, dass diese zu Beginn des Frühlings sehr niedrig war 

und dann im Mai anstieg. Im Sommer zur Wochenstubenzeit (ab Mitte Mai bis Ende Juli) war die 

Aktivität deutlich höher als im Frühling. Zu Beginn der Zugzeit im Spätsommer (August) wurde die 

höchste Aktivität im UG dokumentiert. Im weiteren Verlauf des Herbstes (September/Oktober) sank 

die Aktivität drastisch und verblieb auf einem etwa konstanten Niveau (
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Abbildung 22). Bei der Einordnung der Aktivitätsdichte ist insbesondere zu berücksichtigen, dass alle 

Fledermauskontakte, unabhängig von der jeweiligen Art von allen Batcordern zusammengefasst 

wurden. Bedeutend in diesem Zusammenhang ist der Verlauf der Aktivitätsdichte: die 

Fledermauskontakte in der nachfolgenden Tabelle bestätigten, dass die Aktivität zwischen August und 

Oktober rapide abnimmt. Im Oktober wurden keine Kontakte mehr erfasst. Dies bestätigt, dass die 

Witterungsbedingungen im Schwarzwald keine LUBW-konforme Erfassung der Fledermausaktivität bis 

in den November ermöglichen. 

 

Abbildung 22: Saisonale Aktivität aller Fledermauskontakte (Erfassung mit Batcordern, alle Arten 
zusammengefasst, n=98 Batcorder-Nächte) im Untersuchungsgebiet Langenbrand im Erfassungsjahr 
2016. 
 

3.5 Netzfänge (2016) 

Bei den Netzfängen wurden insgesamt vier Individuen aus zwei verschiedenen Arten gefangen (Tabelle 

12). Es handelte sich hierbei ausschließlich um adulte Männchen, daher wurden diese Individuen nicht 

besendert (Telemetrie). 

Tabelle 12: Ergebnisse aller Netzfangnächte (n=5). Die Lokalitäten der Standorte sind in Abbildung 1 
illustriert. 
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Datum Uhrzeit Standort Art Alter Sex Unterarm-

länge 

Gewi

cht 

 

27.06.16 01:00 1 Gr.  Mausohr adult M 59,0 mm 27,9 g  

27.06.16 01:00 2 Gr. Mausohr adult M 58,3 mm 26,7 g  

27.06.16 03:00 1 Gr. Mausohr adult M 58,0 mm 26,5 g  

26.07.16 11:30 3 Zwerg-

fledermaus 

adult M 29,2 mm 4,9 g  

 

Die Fangergebnisse der Netzfänge sind vergleichsweise gering (lediglich 4 Tiere), was auf die allgemein 

geringe Fledermausaktivität im Untersuchungsgebiet zurückzuführen ist, welche auch im Rahmen der 

anderen Erfassungsmethoden (Detektor, Batcorder) beobachtet wurde. 

3.6 Quartierkontrolle im Jahr 2016 und 2020 

3.6.1 Baumhöhlenkartierung und anthropogene Quartiermöglichkeiten 

Im 500 m-Radius um die geplanten WEA wurden 2016 insgesamt 121 potentielle Quartiere erfasst. 

Zwei Quartiermöglichkeiten waren sehr gut (Abbildung 24), 80 gut - mittel und 39 wiesen lediglich ein 

geringes Quartierpotential auf Tabelle 13. Bezüglich der Einordnung der Kategorisierung siehe 2.2.5 

Quartierkontrolle). Es handelte sich hauptsächlich um Höhlen und Spaltenquartiermöglichkeiten von 

Bäumen. Stehendes Totholz, Fäulnishöhlen, verlassene Spechthöhlen und abstehende Borke bieten 

Fledermäusen Quartiermöglichkeiten im UG. Außerdem wurden auch anthropogene Strukturen wie z. 

B. Nistkästen, Hütten und Fledermauskästen kartiert. Die Quartierkontrollen wurden im 

entsprechenden Untersuchungsraum durchgeführt. Dabei wurde von den bestehenden leichter 

erreichbaren Forstwegen aus in die schwer erreichbaren Waldstrukturen vorgedrungen, um eine 

bestmögliche Erfassung des Untersuchungsgebiet zu gewährleisten.   

Eine Nutzung der Quartierstrukturen konnte nicht festgestellt werden. 

Eine besonders hohe Dichte an guten Quartiermöglichkeiten konnte im näheren Umfeld (100m-

Radius) der geplanten WEA 4 erfasst werden (Abbildung 23). Außerhalb des UG (hauptsächlich 

nordwestlich des UG) liegen diverse Stollen die als Winterquartiere für Fledermäuse fungieren (Details 

im Kapitel Datenrecherche). Westlich von Waldrennach an der Straße nach Neuenbürg gibt es ein 

Besucherbergwerk, dass ebenfalls eine Quartiermöglichkeit darstellt. 
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Abbildung 23: Ergebnisse der Quartierkontrolle. Dargestellt sind alle potentiellen Baumquartiere 
(Baumhöhlenkartierung) und weitere anthropogene Strukturen (Nistkästen, etc.), die WEA-Planung 
(Stand: März 2017) und der Untersuchungsradius für die Quartierkontrolle (500m-Puffer um die WEA-
Planung).  
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Abbildung 24: Lage der Quartiere mit sehr gutem Potenzial (A+) 
 
Tabelle 13: Ergebnisse der Quartierkontrolle und Baumhöhlenkartierung im Jahr 2016. A+ = sehr gut, 
A = gut, B = mittel, C = gering, X = ohne Angabe 

Kat Art Baum Baumhöhe Bemerkung Datum x y Bearbeiter 

C Spalte und Höhle Totholz  schlechter Zustand 21.03.2016 3471941 5407686 ffs 

C Spalte Buche 15 Riss in Borke 21.03.2016 3471806 5408194 ffs 

C Spalte Kiefer 20 Riss in Borke 21.03.2016 3471619 5408187 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz  schlechter Zustand 21.03.2016 3471611 5408181 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz  mittelmäßiger Zustand 21.03.2016 3471520 5408170 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471404 5408284 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471323 5408414 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471295 5408509 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471264 5408544 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471269 5408678 ffs 

B Spalte und Höhle Buche 15 Astloch 21.03.2016 3471229 5408808 ffs 

B Höhle Buche 15 Astlöcher 21.03.2016 3471366 5408229 ffs 

Höfen an der Enz 
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C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471442 5408162 ffs 

B Spalte Buche 15 Borkenriss 21.03.2016 3471453 5408119 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471403 5408081 ffs 

C Spalte Lärche 15 Borkenriss 21.03.2016 3471330 5408003 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471299 5407984 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471335 5407954 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471353 5407939 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471373 5407924 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471398 5407890 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471444 5407876 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471475 5407857 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471499 5407834 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471567 5407822 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471842 5407681 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471847 5407664 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471900 5407659 ffs 

C Höhle Buche 15 Loch im Stamm 21.03.2016 3471958 5407652 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3472033 5407604 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471506 5407834 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471073 5407938 ffs 

A+ Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471025 5407910 ffs 

B Spalte Buche 15  21.03.2016 3471000 5407900 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470935 5407916 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470908 5407912 ffs 

C Höhle Buche 15 Astloch 21.03.2016 3470827 5407889 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470805 5407894 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470794 5407928 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470730 5407886 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470776 5407878 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470774 5407924 ffs 

C Spalte Totholz   21.03.2016 3471082 5407710 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471128 5407678 ffs 

B Spalte Kiefer 20  21.03.2016 3471188 5407669 ffs 

C Spalte Totholz   21.03.2016 3471244 5407687 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471268 5407644 ffs 

B Spalte Totholz   21.03.2016 3471463 5407583 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471373 5407622 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3471289 5407634 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471136 5407631 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471087 5407638 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470984 5407938 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470973 5407962 ffs 
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C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470932 5408094 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470932 5408102 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470984 5408254 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3471018 5408212 ffs 

C Spalte Buche 20  21.03.2016 3471089 5408138 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3471197 5408058 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470985 5408219 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470850 5408326 ffs 

A Spalte und Höhle Buche 15  21.03.2016 3470864 5408619 ffs 

A Spalte und Höhle Buche 15  21.03.2016 3470865 5408615 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470873 5408534 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470671 5408480 ffs 

C Spalte Buche 20  21.03.2016 3470504 5408596 ffs 

B Spalte und Höhle Buchen  Kleiner Buchenbestand 21.03.2016 3470550 5408586 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470630 5408538 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470640 5408527 ffs 

C Spalte Buche 20  21.03.2016 3470645 5408510 ffs 

A Höhle Buche 20  21.03.2016 3470668 5408471 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470668 5408422 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470698 5408464 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470601 5408522 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470390 5408396 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470283 5408335 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470361 5408268 ffs 

B Höhle Buche 15  21.03.2016 3470380 5408180 ffs 

B Spalte und Höhle Buche  alte Buche 21.03.2016 3470408 5408213 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470431 5408219 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470466 5408246 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470485 5408267 ffs 

C Spalte und Höhle Buche 15  21.03.2016 3470505 5408321 ffs 

C Höhle Buche 15  21.03.2016 3470524 5408391 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470523 5408424 ffs 

B Höhle   Nistkasten 21.03.2016 3470525 5408466 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470522 5408500 ffs 

C Spalte Buche 15  21.03.2016 3470507 5408521 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470507 5408646 ffs 

C Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470462 5408722 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470455 5408776 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470453 5408822 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470480 5408920 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470478 5408959 ffs 

B Spalte Totholz   21.03.2016 3470837 5408757 ffs 
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A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470889 5408758 ffs 

A+ Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470872 5408784 ffs 

C Spalte Buche 20  21.03.2016 3470863 5408744 ffs 

B Spalte    21.03.2016 3470845 5408760 ffs 

A Spalte   Hütte 21.03.2016 3470820 5408770 ffs 

A Spalte und Höhle Buche 20  21.03.2016 3470822 5408776 ffs 

A Spalte Totholz   21.03.2016 3470847 5408814 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470857 5408814 ffs 

C Spalte Totholz   21.03.2016 3470851 5408872 ffs 

B Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470853 5408917 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   21.03.2016 3470804 5408752 ffs 

C Spalte Kiefer 20  21.03.2016 3472039 5407587 ffs 

A Spalte und Höhle Totholz   22.03.2016 3470456 5409130 rkn 

A Spalte und Höhle Totholz   22.03.2016 3470494 5408872 rkn 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470450 5409535 cgh 

X Stollen   Winterquartier 23.03.2015 3469862 5410087 cgh 

B Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470551 5409187 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470413 5408691 cgh 

A Spalte und Höhle Buche 15  23.03.2016 3470396 5408725 cgh 

A Spalte Buche 15  23.03.2016 3470388 5408742 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470297 5408876 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470255 5408919 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470347 5408802 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470392 5408760 cgh 

A Spalte und Höhle Totholz   23.03.2016 3470420 5408720 cgh 

 

 

Im Frühjahr 2020 erfolgte eine Ergänzung der Aufnahme potenzieller Quartiere im Bereich der 

geplanten Zuwegung (zzgl. 30m Puffer). Im Rahmen der Erfassung wurden 85 potenzielle 

Quartierstrukturen für Fledermäuse erfasst. Eine Tauglichkeit der potenziellen Quartiere konnte 

anhand der bereits zuvor definierten Kategorisierung festgestellt werden. Vier potenzielle Quartiere 

konnten der Kategorie A = „gut“ zugeordnet werden. Bezüglich der Einordnung der Kategorisierung 

siehe 2.2.5 Quartierkontrolle. Bezüglich der übrigen potenziellen Quartiere sind schlechtere Eignungen 

als „gut“ festgestellt worden. Bei keinem der potenziellen Quartiere (auch nicht bei den als „gut“ 

eingestuften Quartierpotenzialen) konnten Lokalpopulationen festgestellt werden.  
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Abbildung 25: Ergebnis der Quartiersuche. Karte im Anhang im Format DIN A0 
 
Tabelle 14: Ergebnisse der Quartierkontrolle und Baumhöhlenkartierung im Jahr 2020. 
A+ = sehr gut, A = gut, B = mittel, C = gering, X = ohne Angabe 
Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

B Totholz / Spechtloch   5   

18.03.20
20 3471398,

9 
5407893,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spalten   2   

18.03.20
20 3471434,

9 
5407903,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Spalte   30   

18.03.20
20 3471438,

1 
5407910,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

Waldrennach 

Höfen an der Enz 

Langenbrand 
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Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

B Vogelnistkasten Fichte 30   

18.03.20
20 3471440,

1 
5407884,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Tanne 30   

18.03.20
20 3471501,

4 
5407828,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

C Abstehende Rinde   30   

18.03.20
20 3471522,

3 
5407866,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Abstehende Rinde   15   

18.03.20
20 3471513,

3 
5407858,

3 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten   30   

18.03.20
20 3471295,

5 
5407985,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

C Abstehende Rinde   30   

18.03.20
20 3471246,

5 
5408020,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Tanne 30   

18.03.20
20 3471226,

4 
5408040,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten   30   

18.03.20
20 3471202,

0 
5408065,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Fichte 25   

18.03.20
20 3470913,

0 
5408274,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spalten   2   

18.03.20
20 3470928,

2 
5408260,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

C Spalten Buche 25   

18.03.20
20 3470969,

7 
5408243,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

X Defekter Vogelnistkasten Tanne 15   

18.03.20
20 3471048,

1 
5408182,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Abstehende Rinde   30   

18.03.20
20 3471105,

2 
5408158,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Tanne 30   

18.03.20
20 3470841,

4 
5408327,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Astbruch   3   

18.03.20
20 3470810,

6 
5408545,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

B Spalten Buche 25   

18.03.20
20 3470865,

5 
5408633,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

C Loch / Faulhöhle Buche 30   

18.03.20
20 3470867,

7 
5408729,

3 

chr, 
jhr, 
azp 
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Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

A Hütte     
332
4 

18.03.20
20 3470828,

7 
5408785,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spechtloch   6   

18.03.20
20 3470855,

1 
5408828,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Abstehende Rinde   15   

18.03.20
20 3470867,

8 
5408819,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Abstehende Rinde   10   

18.03.20
20 3470836,

6 
5408927,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Abstehende Rinde   30   

18.03.20
20 3470884,

4 
5409056,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

C Abstehende Rinde Tanne 30   

18.03.20
20 3470870,

7 
5409090,

2 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten   30   

18.03.20
20 3470590,

1 
5408529,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz   10   

18.03.20
20 3470641,

7 
5408549,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten   30   

18.03.20
20 3470662,

8 
5408478,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   10   

18.03.20
20 3470697,

7 
5408483,

3 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Fichte 25   

18.03.20
20 3470781,

6 
5408389,

3 

chr, 
jhr, 
azp 

C Holzstapel       

18.03.20
20 3470490,

2 
5408604,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470483,

0 
5408672,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470465,

2 
5408746,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470464,

8 
5408750,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470439,

1 
5408820,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   3   

18.03.20
20 3470461,

1 
5408889,

6 

chr, 
jhr, 
azp 
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Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

C Totholz   4   

18.03.20
20 3470467,

1 
5408938,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470476,

9 
5409040,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz   2   

18.03.20
20 3470474,

1 
5409086,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   5   

18.03.20
20 3470479,

6 
5409108,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Faulhöhle   15   

18.03.20
20 3470470,

2 
5409132,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Fichte 30   

18.03.20
20 3470449,

0 
5409034,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spalten / Astloch   4   

18.03.20
20 3470450,

9 
5409379,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

C Spalten / Abstehende Rinde   5   

18.03.20
20 3470433,

2 
5409412,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

A Totholz / Spechtloch / Spalten   15 
331
9 

18.03.20
20 3470450,

9 
5409489,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   5   

18.03.20
20 3470437,

9 
5409502,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Abstehende Rinde   20   

18.03.20
20 3470445,

1 
5409696,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

X  mobiler Bauwagen     
331
6 

18.03.20
20 3470441,

3 
5409728,

3 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Tanne 25   

27.03.20
20 3470430,

8 
5409754,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   10   

27.03.20
20 3470383,

1 
5409885,

8 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten   20   

27.03.20
20 3470395,

0 
5409895,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

A Totholz / Spechtloch / Spalten   10 
331
1 

27.03.20
20 3470387,

8 
5409925,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

X  Hütte     
330
8 

27.03.20
20 3470352,

7 
5410053,

4 

chr, 
jhr, 
azp 
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Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

C Astloch Buche 25   

27.03.20
20 3470353,

6 
5410057,

3 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   8 
330
7 

27.03.20
20 3470342,

4 
5410119,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Buche 15   

27.03.20
20 3470335,

4 
5410187,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten       

27.03.20
20 3470323,

4 
5410342,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Fichte     

27.03.20
20 3470321,

4 
5410400,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spechtloch   15 
332
1 

27.03.20
20 3470309,

7 
5410407,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

C Spalten Buche 25 
330
3 

27.03.20
20 3470317,

5 
5410441,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch   10   

27.03.20
20 3470292,

7 
5410436,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

B Spalten Buche 20   

27.03.20
20 3470321,

6 
5410500,

9 

chr, 
jhr, 
azp 

X  Hütte     
330
1 

27.03.20
20 3470375,

3 
5410559,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

X  Hütte     
329
6 

27.03.20
20 3470428,

3 
5410624,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spechtloch   5   

27.03.20
20 3470462,

3 
5410606,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

C 
Totholz / Spechtloch / Abstehende 
Rinde   8   

27.03.20
20 3470551,

1 
5410593,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

C Astloch Buche 20   

27.03.20
20 3470660,

8 
5410567,

0 

chr, 
jhr, 
azp 

B Vogelnistkasten Eiche 20   

27.03.20
20 3470579,

1 
5410670,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

C Astloch Buche 20   

27.03.20
20 3470539,

6 
5410712,

2 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spechtloch   5   

27.03.20
20 3470399,

7 
5410831,

6 

chr, 
jhr, 
azp 
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Ka
t Art 

Bauma
rt 

Baumhö
he Bild 

Datum 
x y 

Kürz
el 

C Astloch Buche 15   

27.03.20
20 3470195,

8 
5410795,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch / Spalten   10   

27.03.20
20 3470108,

0 
5410737,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

C Totholz / Spalten   10 
328
8 

27.03.20
20 3469805,

2 
5410524,

2 

chr, 
jhr, 
azp 

B Spechtloch Buche 20   

27.03.20
20 3469807,

3 
5410465,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

 B Totholz / Spechtloch / Spalten       

27.03.20
20 3469943,

0 
5410671,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch / Spalten   7  

27.03.20
20 3470079,

0 
5410929,

7 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spalten   10   

27.03.20
20 3470188,

9 
5410987,

2 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spechtloch / Spalten   10   

27.03.20
20 3470316,

7 
5411041,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

B Totholz / Spalten   10   

27.03.20
20 3470336,

9 
5411044,

2 

chr, 
jhr, 
azp 

B Spechtloch / Spalten Buche 25   

27.03.20
20 3470145,

3 
5410892,

4 

chr, 
jhr, 
azp 

B Astloch Buche 20   

27.03.20
20 3470512,

1 
5411019,

6 

chr, 
jhr, 
azp 

A  Wasserkanal / Tunnel     
328
1 

27.03.20
20 3470480,

9 
5411007,

5 

chr, 
jhr, 
azp 

B Spechtloch / Spalten     
327
7 

27.03.20
20 3470722,

4 
5411353,

1 

chr, 
jhr, 
azp 

X  Mobiler Bauwagen     
332
5 

27.03.20
20 3471316,

6 
5407977,

4 

chr, 
jhr, 
azp 
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Abbildung 26: Bilddokumentation der Quartiersuche im Jahr 2020 _ Teil 1 



 

Fledermauserfassung im geplanten 

Windpark Langenbrander Höhe/Hirschgarten 

 

73 

 

 

 



 

Fledermauserfassung im geplanten 

Windpark Langenbrander Höhe/Hirschgarten 

 

74 

 

 

Abbildung 27: Bilddokumentation der Quartiersuche im Jahr 2020 _ Teil 2 
 

3.6.2 Schwärmkontrollen 

Trotz intensiver Schwärmkontrollen konnte kein Fledermausquartier lokalisiert werden, was 

wahrscheinlich auch auf die allgemein geringe Fledermausaktivität im Untersuchungsgebiet 

zurückzuführen ist. 

3.6.3 Dämmerungskontrollen 

Bei beiden Beobachtungspunkten wurden Zwergfledermäuse von den Siedlungsbereichen ausgehend, 

in den Wald fliegend beobachtet. Es demnach sehr wahrscheinlich, dass sich Quartiere der 

gebäudebewohnenden Zwergfledermaus in den Siedlungsbereichen befinden. Weiterhin wurde die 

Breitflügelfledermaus im Beobachtungspunkt nahe Langenbrand beim Einflug in den Wald beobachtet. 

Demnach ist eventuell eine Wochenstube im Ortsbereich Langenbrand möglich. 

3.6.3 Balzquartiere 

Im Rahmen der Detektorbegehungen und Batcorder-Erfassungen wurden Zwergfledermäuse beim 

„songflight“ (= Singflug mit Sozialrufen, für innerartliche Kommunikation wie z.B. Balz, Gefahr, etc.) im 

Umfeld der geplanten WEA 4 dokumentiert. Da hier auch zahlreiche Quartiermöglichkeiten kartiert 

wurden, können Paarungsquartiere der Zwergfledermaus im Umfeld von WEA 4 nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden, eine eindeutige Balz aus Quartierstrukturen (z.B. Paarung) wurde im Rahmen 

von Kontrollen nicht beobachtet. Sozialrufe werden von Fledermäusen auch zur Kommunikation mit 

Artgenossen genutzt (z.B. Abgabe von Sozialrufen bei Gefahr, etc.), weshalb das reine Beobachten von 

Sozialrufen nichts Ungewöhnliches ist (wird in nahezu allen Projektgebieten von uns festgestellt) und 

lediglich einen Hinweis auf eine mögliche Quartiernutzung liefert. Wie bereits erwähnt wurde jedoch 

keine Quartiernutzung oder Paarungsverhalten beobachtet. 

3.7 Datenrecherchen 

Die Daten des LUBW und der lokalen Literatur sind im Artkapitel berücksichtigt. Es handelt sich 

maßgeblich um Verbreitungskarten und bekannte Sommer- und Winterquartiere. Folgende Daten 

wurden bei Herrn Edmund Hensle abgefragt: 

Nachfolgend werden die Winterquartiere, die aus verschiedenen Stolleneingängen bestehen und 

westlich von Waldrennach liegen aufgeführt (Daten der KFN, Datenverwalter und Datenerheber: 

Monika Braun, Christian Dietz, Isabel Dietz, Alfred Nagel, Aleandra Sproll): 
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Nr Name Nachweise Entfernung zum Windpark 

1 Stollen hinterer Hummelrain Großes Mausohr 1995: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2010: 10 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2014: 23 Ind (Winterquartier) 

1100m 

2 Querstollen Vorderer Hummelraingang Großes Mausohr 1993: 2 Ind (Winterquartier) 1400m 

3 Oberer Stollen Vorderer Hummelraingang Großes Mausohr 1970: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1993: 5 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 1 Ind (Winterquartier) 

1530m 

4 Frisch-Glück-Stollen Großes Mausohr 1993: 3 Ind (Winterquartier) 

Bechsteinfledermaus 1995: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1999: 15 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2010: 5 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2014: 1 Ind (Winterquartier) 

1600m 

5 Tiefstollen und Vorderer 

Hummelraingang 

Großes Mausohr 1993: 4 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 3 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1999: 8 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2010: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2014: 1 Ind (Winterquartier) 

1750m 

6 Stollen Schnaizteich D / Christiansgang Großes Mausohr 1995: 3 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1999: 8 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2010: 15 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2014: 7 Ind (Winterquartier) 

Bechsteinfledermaus 2014: 1 Ind (Winterquartier) 

1850m 

7 Stollen Schnaizteichgang C Großes Mausohr 1993: 8 Ind (Winterquartier) 

Wimperfledermaus 1993: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 10 Ind (Winterquartier) 

1850m 

8 Stollen Schnaiteich C auf Christiansgang Großes Mausohr 1993: 8 Ind (Winterquartier) 

Wimperfledermaus 1993: 1 Ind (Winterquartier) 

1800m 

9 Schnaizteich B auf Christiansgang Großes Mausohr 2014: 32 Ind (Winterquartier) 1750m 

10 Stollen im Hagberg 1 Großes Mausohr 1994: 5 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1995: 7 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1997: 14 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 1998: 13 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2000: 8 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2001: 8 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2002: 15 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2003: 9 Ind (Winterquartier) 

Wimperfledermaus 2003: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2004: 2 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2006: 14 Ind (Winterquartier) 

2150m 
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Nr Name Nachweise Entfernung zum Windpark 

Großes Mausohr 2008: 8 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2011: 2 Ind (Winterquartier) 

Graues Langohr 2011: 1 Ind (Winterquartier) 

Bartfledermaus 2011: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2013: 6 Ind (Winterquartier) 

Wasserfledermaus 2017: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2017: 2 Ind (Winterquartier) 

11 Königszeche Dennach / L340 Großes Mausohr 1997: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2000: 2 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2001: 2 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2002: 2 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2011: 1 Ind (Winterquartier) 

Großes Mausohr 2013: 1 Ind (Winterquartier) 

2350m 

 

Auf eine kartographische Darstellung der Stollen wird aus Artenschutzgründen verzichtet. 

Die Stollen im nördlichen und östlichen Umfeld fungieren als Winterquartiere für Fledermäuse. Sie 

werden regelmäßig durch Große Mausohren zur Überwinterung genutzt. Sporadisch treten zudem 

Bechsteinfledermaus, Wimperfledermaus, Bartfledermaus, Wasserfledermaus und Graues Langohr 

mit Einzelindividuen auf.  

Im Rahmen der faunistischen Studien zum WP Straubenhardt wurden Wochenstuben des Kleinen 

Abendseglers und des Braunen Langohrs in Waldbereichen im Umfeld von Dennach festgestellt (BFL 

2014). 

Diese Daten sind ebenfalls in der Bewertung berücksichtigt.  

 

3.8 Nacherfassung im Jahr 2021 

Im Jahr 2021 erfolgten sechs Detektorerfassungen im gesamten Eingriffsbereich des geplanten 

Windparks und der Zuwegung. 

Folgende Ergebnisse konnten an den einzelnen Erfassungstagen erbracht werden: 
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Datum Art Kontakte Bearbeiter 

23.05.2021 Zwergfledermaus 19 azp 

05.06.2021 Zwergfledermaus 

Breitflügelfledermaus 

Nyctaloid spec. 

19 

3 

8 

azp 

19.06.2021 Zwergfledermaus 

Breitflügelfledermaus 

Nyctaloid spec. 

Wasserfledermaus 

Myotis spec. 

37 

6 

5 

1 

3 

azp 

03.07.2021 Zwergfledermaus 

Breitflügelfledermaus 

Nyctaloid spec. 

Wasserfledermaus 

Großes Mausohr 

Myotis spec. 

69 

3 

2 

1 

2 

4 

azp 

23.07.2021 Zwergfledermaus 

Kleiner Abendsegler 

Nyctaloid spec. 

Wasserfledermaus 

Großes Mausohr 

Myotis spec. 

71 

4 

1 

3 

5 

5 
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Datum Art Kontakte Bearbeiter 

14.08.2021 Zwergfledermaus 

Breitflügelfledermaus 

Nyctaloid spec. 

Bartfledermaus 

Großes Mausohr 

Myotis spec. 

108 

7 

5 

1 

3 

2 
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Zwergfledermaus: 

Die Zwergfledermaus wurde flächendeckend jedoch mit geringen bis durchschnittlichen Aktivitäten 

festgestellt. Analog zu den Grunderfassungen zum Windpark, war sie mit 323 Kontakten die häufigste 

Art. Hinweise auf eine Quartiernutzung im Untersuchungsbereich konnten nicht erbracht werden. Die 

Zwergfledermäuse nutzten die Waldwege und insb. die Kreuzungsbereiche zum Transferflug und zur 

Jagd. 

 

Abbildung 28: Detektornachweise der Zwergfledermaus im Rahmen der Nacherfassung 2021 

 

Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler und Nyctaloid spec.: 

Die Breitflügelfledermaus, der Kleine Abendsegler und nicht auf Artniveau bestimmbare Nyctaloide 

wurden im geplanten Windpark mit 44 Kontakten festgestellt. Verstärkte Jagdaktivitäten der 

Breitflügelfledermaus konnten im nördlichen Teil der Zuwegung, insb. am Friedhof von Neuenbürg 

festgestellt werden. Eine Quartiernutzung der Gebäude am Friedhof ist potenziell möglich, konnte 

jedoch im Rahmen der Detektorbegehungen nicht bestätigt werden. Der Kleine Abendsegler wurde 
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lediglich im nördlichen Bereich (Umfeld des Friedhofs) festgestellt. Innerhalb des geplanten Windparks 

erfolgten lediglich 3 Kontakte der Breitflügelfledermaus. 

 

Abbildung 29: Detektornachweise Breitflügelfledermaus, Kleinem Abendsegler und Nyctaloide im Rahmen der 
Nacherfassung 2021 

Wasserfledermaus, Bartfledermaus, Großes Mausohr und Myotis spec.: 

Die Wasserfledermaus wurde viermalig auf einem Waldweg im geplanten Windpark festgestellt und 

einmalig im Kurvenbereich der K4581 westlich Waldrennach. Das Große Mausohr wurde insg. zehnmal 

festgestellt (das zeitliche Auftreten entspricht den Ergebnissen aus 2016. Das Große Mausohr wurde 

2021 erst ab Juli festgestellt). Die Bartfledermaus wurde einmalig südlich von Neuenburg detektiert. 

Zudem erfolgten 15 Nachweise von nicht auf Artniveau bestimmbaren Myotis-Arten. Eine 

Quartiernutzung im Untersuchungsbereich wurde nicht festgestellt. Bei allen Beobachtungen handelte 

es sich um kurze Detektionen im Rahmen von Transferflügen. 
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Abbildung 30: Detektornachweise Bartfledermäuse, Wasserfledermäuse, Großes Mausohr und Myotis spec. im Rahmen 
der Nacherfassung 2021 

Zusammenfassung 

Im Rahmen der Nacherfassung 2021 erfolgten keine neuen Erkenntnisse, die den Ausführungen der 

ursprünglichen Felderfassung widersprechen würden. Es wurde eine ähnliche Artzusammensetzung, 

Aktivität und zeitliches Auftreten der Arten im UG festgestellt. Eine Nutzung der Stollen im Umfeld der 

K4581 im nördlichen Bereich der Zuwegung konnte während der Wochenstubenzeit nicht festgestellt 

werden. Potenziell ist es möglich, dass einzelne Tiere auch im Sommer die Stollen besiedeln und von 

dort aus in die Jagdgebiete fliegen. Dies konnten wir im Rahmen anderer Studien z.B. im Saarland und 

Luxemburg beobachten. Des Weiteren konnten keine Hinweise auf eine Quartiernutzung festgestellt 

werden. 
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4. Artkapitel 

Durch die Felderhebungen wurden mit allen Methoden insgesamt neun Arten gesichert im UG belegt. 

Dies stellt im regionalen und habitatspezifischen Vergleich ein durchschnittlicher Artenreichtum dar. 

Folgende Arten wurden im UG erfasst: 

Gattung Pipistrellus: 

1. Zwergfledermaus   (Pipistrellus pipistrellus)      

2. Rauhautfledermaus  (Pipistrellus nathusii)        

      

 Gattung Myotis: 

3. Fransenfledermaus   (Myotis natteri)       

4. Wasserfledermaus   (Myotis daubentonii)       

5. Großes Mausohr   (Myotis myotis)       
6. Bechsteinfledermaus  (Myotis bechsteinii)  

 
Artengruppe Bartfledermäuse: 

 
7.  Bartfledermäuse (beide Arten potenziell möglich )    

    

 Große Bartfledermaus   (Myotis brandtii)  

               Kleine Bartfledermaus            (Myotis mystacinus)   
 
 

Gattung Nyctalus: 
         

8.    Kleiner Abendsegler  (Nyctalus leisleri)   

 

   Gattung Eptesicus:  

       9.       Breitflügelfledermaus         (Eptesicus serotinus)   
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4.1 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 
Größe:  3,6 – 5,1 cm 
Spannweite:  18 – 24 cm 
Gewicht:  3,5 – 8 g 
Alter:   bis 16 Jahre 
Geschw.:  bis 26 km/h 
RL-BW: 3  
RL-D:  n. gefährdet 

FFH-RL: Anhang IV 
EZ-BW: günstig 
 

 

      
 
Die Zwergfledermaus ist eines der kleinsten Säugetiere Europas. Sie ist mit Abstand die häufigste 

Fledermausart in Baden-Württemberg und ist dort flächendeckend verbreitet (Taake und Vierhaus 

2004; Braun und Dieterlen 2003). Winterquartiere sind in BW nicht bekannt, allerdings zahlreiche 

Wochenstuben (LUBW 2014). Als Kulturfolger ist sie die häufigste Fledermausart in 

Siedlungsbereichen. Wochenstuben werden häufig gewechselt und vorzugsweise in Spaltenquartieren 

an Gebäuden genutzt (Dietz, Dietz et al. 2007, 2007; Dietz). Gelegentlich werden auch Bäume 

aufgesucht, Paarungsquartiere der Art werden in Siedlungsbereichen, in Fledermauskästen, an 

Schwärmquartieren in Höhlen und im Wald genutzt (Hurst et al. 2017). Baumquartiere sind bei 

Paarungen wahrscheinlich. Mit individuenspezifischen Soziallauten locken die territorialen Männchen 

im Spätsommer und Herbst die Weibchen an (Budenz et al. 2009; Pfalzer und Kusch 2003). Die Art 

überwintert in Gebäuden und Untertagequartieren, welche bereits im Sommer und Herbst repetitiv 

aufgesucht werden (Simon et al. 2004). Sporadische Nachweise findet man auch in Kästen, daher kann 

eine Nutzung von Baumquartieren durch Einzeltiere nicht ausgeschlossen werden (Hurst et al. 2017). 

Die Zwergfledermaus gehört zu den Generalisten und nutzt dementsprechend zahlreiche Habitate zur 

Jagd. Bei ihren nächtlichen Ausflügen orientiert sie sich an Strukturelementen wie z. B. Hecken, 

Häusern, Waldwegen oder Waldrändern. Jagdhabitate werden regelmäßig in Wäldern im Bereich von 

Waldkanten an Lichtungen, Gewässern, Alleen, Straßenlaternen, Waldwegen und Waldrändern aber 

auch im Kronenbereich genutzt (Nicholls und A Racey 2006; Boughey et al. 2011). Jagdgebiete liegen 

meist in einem Radius von ca. 1-2 km um das Quartier (Eichstädt und Bassus 1995; Nicholls und A Racey 

2006). Die Art patrouilliert häufig an linearen Strukturen auf und ab, ist aber auch zum Flug im freien 

Luftraum fähig. Vor der Wochenstubenzeit im Frühjahr nimmt die Aktivität mit der Höhenlage ab 
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(Hurst et al. 2017). Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier beträgt im Normalfall ca. 10-

20 km (Dietz et al. 2007). Aus diesem Grund gilt die Zwergfledermaus als ortstreu. 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: mäßig 

• Verluste von Einzel- und Paarungsrevieren (selten auch Wochenstuben) in Laub- und Mischwäldern und naturnahen 
Nadelwäldern in allen Höhenlagen 

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: sehr hoch, flächendeckend zu erwarten vor allem 

zur Schwärmzeit im Spätsommer und Herbst 

• Generell erhöhtes Kollisionsrisiko durch Flugverhalten im freien Luftraum.  

• Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist flächendeckend zu erwarten, vor allem zur Schwärmzeit im Spätsommer und Herbst 
• Europaweit mit 1585 Schlagopfern die am häufigsten geschlagene Art, davon 593 in Deutschland  (Dürr 2016; Eurobats 

2014) 

4.2 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 
Größe:  4,6 – 5,5 cm 
Spannweite:  23 – 25 cm 
Gewicht:  6 – 15,5 g 
Alter:   bis mind. 11 Jahre 
Geschw.:  bis 28 km/h 
RL-BW: i (gefährdete wandernde Art) 
RL-D:  nicht gefährdet 
FFH-RL:   Anhang IV 
EZ-BW:           günstig 

 

 
Die Rauhautfledermaus ist eine wandernde Art, die weiteste bekannte Strecke ist 1905 km (Petersons 

und Lapina 1990). In Baden-Württemberg ist die Art vor allem während den Zugzeiten im Frühjahr und 

Herbst und zur Überwinterung anzutreffen (LUBW 2014). Sie ist in Deutschland flächendeckend 

verbreitet, Wochenstuben werden allerdings vor allem im Nordosten Deutschlands in Mecklenburg-

Vorpommern und Brandenburg genutzt (Boye und Meyer-Cords 2004). Einzelne 

Wochenstubennachweise gibt es auch für Bayern und Baden-Würtemberg, allerdings nur in 

wärmebegünstigten Tieflagen (Schmidt und Ramos 2006a; Zahn et al. 2002). Daher ist eine 

Ausbreitung der Wochenstuben nach Süden denkbar. Männchen leben ganzjährig in Baden-

Württemberg, vor allem im Bereich von Fluss-niederungen sowie am Bodensee, selten in höheren 

Lagen (Vierhaus 2004). Im Herbst zieht die Art in ihre Überwinterungsgebiete im Südwesten Europas 

(Niederlande, Schweiz, Italien, Frankreich). Überwinterungen sind aber auch in Süddeutschland 
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(Bayern und Baden-Württemberg) und vereinzelt in Norddeutschland bekannt (Hurst et al. 2017). Das 

Zuggeschehen läuft in einzelnen Nächten mit hoher Aktivität in einer Flughöhe von 40-100 m (Krapp 

2004; Budenz 2007; Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017). Ziehende Rauhautfledermäuse werden fast 

ausschließlich über den Baumkronen registriert (Hurst et al. 2017) und können daher akustisch im 

Wald schwer registriert werden, dies wird bei der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt. Da von 

der Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) Wochenstuben am Bodensee bekannt sind, kann auch 

diese Art mit der Rauhautfledermaus verwechselt werden, da die beiden Arten akustisch nur anhand 

ihrer Sozialrufe voneinander zu unterscheiden sind. Dies wird bei der Bewertung des Gutachtens 

ebenfalls berücksichtigt. Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus, die Quartiere in 

Baumhöhlen, -spalten, Zwieseln, Stammrisse oder abstehender Rinde nutzt. In Süddeutschland nutzt 

die Art auch Gebäudequartiere (Zahn et al. 2002). Paarungsquartiere werden im Herbst häufig 

gewechselt und befinden sich in Bäumen und Kästen, wobei die Weibchen entweder durch einen 

Balzflug oder durch stationäre Sozialrufe zu dem Quartier gelockt werden. Es wurden bislang 

Paarungsquartiere mit 20-200 Männchen belegt (Middleton et al. 2014). Die Art überwintert vor allem 

in Baumhöhlen, Holzstapeln, Spaltenquartieren an Gebäuden und Felswänden, wobei in Gebäuden 

und Holzstapeln meist nur Einzeltiere überwintern. Die Art jagt vor allem an und über Gewässern aber 

auch entlang von Ufervegetation, Waldrändern, Weiden, Waldschneisen und über den Baumkronen 

(Budenz 2007; Middleton et al. 2014; Hurst et al. 2017). Jagd- und Transferflüge finden sowohl entlang 

von Leitstrukturen, aber auch im hindernisfreien Luftraum statt (Hurst et al. 2017).  

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: hoch 

• Verluste von Einzel- und Paarungsrevieren in altholzreichen Laub- und Laubmisch-wäldern und Auwäldern in Tieflagen, 
sowohl in Wochenstubengebieten als auch entlang der Zugkorridore 

• Verlust von Wochenstuben in reich strukturierten Wäldern 
• Verlust von Winterquartieren, vor allem in altholzreichen Wäldern in Flussniederungen und am Bodensee 

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: sehr hoch, flächendeckend zu erwarten vor 

allem während den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst 

• Generell erhöhtes Kollisionsrisiko durch Zugverhalten und Flügen im freien Luftraum.  

• Europaweit bereits mehr als 1000 Schlagopfern (Deutschland: 855) 
•  In Deutschland die am zweithäufigsten geschlagene Art (Dürr 2016; Eurobats 2014, 2014) 
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4.3 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 
Größe:  6,3 - 8,2 cm  
Spannweite:  31,5 - 38,1 cm 
Gewicht:  14 - 34 g 
Alter:  bis zu 24 Jahre 
RL-BW: 2 - stark gefährdet 
RL-D:             G – Gefährdung anzunehmen 
FFH-RL:  Anhang IV 
EZ-BW:           unbekannt 
 

 

 

Die Breitflügelfledermaus gilt in BW als stark gefährdet (trotz zahlreicher Wochenstubennachweise) 

und wurde am häufigsten in tief gelegenen Regionen im Norden registriert, es gibt aber auch einige 

Nachweise von Männchen (-kolonien) in höheren Lagen der Mittelgebirge (Braun und Dieterlen 2003). 

Die Breitflügelfledermaus bezieht ihre Wochenstuben in und an Gebäuden, wobei sie einen 

Quartierverbund nutzt (Dietz et al. 2007; Rudolph 2004). Sie ernährt sich hauptsächlich von großen 

Käfern (Dung- und Maikäfer). Die Art jagt im wendigen und raschem Flug meist im strukturierten 

Offenland auf Weiden, in Gärten, Grünland oder Parks, an Straßenlaternen, an Gewässern, oder im 

freien Luftraum (Dietz et al. 2007). Dabei jagt sie oft entlang von Vegetationskanten wie z. B. 

Waldrändern, aber auch im Wald ist sie anzutreffen. Die Breitflügelfledermaus ist allerdings nicht auf 

den Wald als Jagdbiotop angewiesen, da sie ein breites Habitatspektrum nutzt (Hurst et al. 2017). Wie 

die Zwergfledermaus ist die Breitflügelfledermaus ortstreu, Sommerquartiere werden jedes Jahr 

erneut aufgesucht und Jagd findet in Entfernungen von bis zu 11 km um das Quartier statt (Dietz et al. 

2007). Die Entfernung zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren liegt zwischen 40 und 50 km 

(Baagøe 2001). Obwohl die Breitflügelfledermaus eine häufige und weit verbreitete Art ist, sind in 

Mitteleuropa keine Massenquartiere bekannt. Man hat bisher selten mehr als zwei bis vier 

Breitflügelfledermäuse gemeinsam in einem Winterquartier gefunden. Als geeignete Winterquartiere 

dienen u. a. Keller, Stollen und Höhlen (Rosenau 2001). In BW wurden überwinternde Tiere in Höhlen 

auf der schwäbischen Alb dokumentiert (Braun und Dieterlen 2003). Vermutlich spielen 

Gebäudequartiere auch eine Rolle bei der Überwinterung. Die Männchen nutzen ebenfalls 

Gebäudequartiere und finden sich auch in Wochenstubenquartieren ein; vermutlich finden dort auch 

Paarungen statt (Baagøe 2001). Einzeltiere wurden in Paarungskondition auch in Kästen belegt, Bäume 
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werden vermutlich eher selten zur Paarung genutzt (König und Wissing 2007). Die Art kann im freien 

Luftraum fliegen, orientiert sich aber meist an Leitelementen (Robinson und Stebbings 1997). 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: unwahrscheinlich 

• Da die Art meist Gebäudequartiere nutzt, eher unwahrscheinlich 

• Der Verlust von Einzel- oder Paarungsquartiere in Wäldern in der Nähe von bekannten Wochenstuben kann nicht 
komplett ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: hoch, flächendeckend betrachtungs-relevant 

• Erhöhtes Kollisionsrisiko aufgrund von Flügen im freien Luftraum 

• 97 Schlagopfer in Europa, in Deutschland 58 (Eurobats 2014; Dürr 2016) 
• Vermutlich besonders hohes Kollisionsrisiko im Umfeld von Wochenstuben- und Paarungsquartierzentren in mittleren 

bis tiefen Höhenlagen 

 

4.4 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

 
Größe:  4,8 – 6,8 cm  
Spannweite: 26 – 32 cm 
Gewicht: 13 – 20 g 
Alter:   bis 9 Jahre 
RL-BW: 2 – stark gefährdet 
RL-D:  D – Daten unzureichend 
FFH-RL: Anhang IV 
EZ-BW:           ungünstig-unzureichend 

 

 

Der Kleine Abendsegler ist eine wandernde Art, die bis zu 1500 km zieht, im Allgemeinen vom 

Nordosten Europas in den Südwesten teils bis nach Spanien. Im Gegensatz zum Großen Abendsegler 

kommen die Wochenstuben hauptsächlich in Süddeutschland (vor allem in tieferen Lagen bis 500 m ü. 

NN). In BW sind zahlreiche Wochenstuben bekannt, sowie ein  Paarungs- und Überwinterungsquartier 

in Freiburg (Hurst et al. 2017; LUBW 2014). Die meisten Nachweise wurden im westlichen Tiefland 

Baden-Württembergs belegt (s. Verbreitungskarte). Einzeltiere und auch Paarungsgruppen wurden bis 

in höhere Lagen der Mittelgebirge nachgewiesen (KRETZSCHMAR et al. 2005). Im Gegensatz zu dem 

Großen Abendsegler ist diese Art stärker an Waldhabitate gebunden. Sommerquartiere werden 

bevorzugt in Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, Stammrissen oder –spalten in alten Waldbeständen 

genutzt (meist Laubbäume, selten Gebäude). Auch Fledermauskästen werden als 

Wochenstubenquartier angenommen. Quartierkomplexe bestehen aus bis zu 50 Einzelquartieren, die 
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häufig gewechselt werden (Richarz et al. 2012). Paarungs- und Winterquartiere werden traditionell 

jedes Jahr genutzt und befinden sich ebenfalls in Bäumen oder Kästen (teilweise große Kolonien die in 

Baumhöhlen überwintern). Es gibt Hinweise auf eine hohe Aktivität über den Baumkronen in der Nähe 

von Paarungsquartieren (Hurst et al. 2017). Winterquartiere sind ebenfalls in Bäumen oder Kästen, 

selten in Gebäuden. Teilweise findet in Paarungsgebieten auch die Überwinterung statt (Hurst et al. 

2017). Die Art ist ein opportunistischer Jäger und nutzt sehr viele Jagdhabitate: Offenland, 

Siedlungsbereiche, Laternen, strukturreiche Laubmischwälder, Lichtungen, Windwurfflächen und 

Gewässer (Richarz et al. 2012). Außerhalb der Wochenstubenzeit werden Strecken bis 20 km 

zurückgelegt, reproduktive Weibchen und Jungtiere legen geringere Distanzen zurück. Jagdflüge 

finden entlang von Waldkanten und anderen Kantensituationen statt aber auch regelmäßig im 

hindernisfreien Luftraum in größeren Höhen über dem Wald (Hurst et al. 2017). 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: sehr hoch 

• Verlust von Wochenstubenquartieren in altholzreichen Laub- und Laubmischwäldern bis in mittlere Höhenstufen von 
ca. 500 m ü. NN  

• Verlust von Winterquartieren in Laub- und Laubmischwäldern in tieferen Lagen  

• Verlust von Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern   

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: sehr hoch, flächendeckend betrachtungs-relevant 

• Generell erhöhtes Kollisionsrisiko aufgrund von Flügen im freien Luftraum und Zugverhalten. Besonders wahrscheinlich 
ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko in Wochenstubengebieten, Jagdgebieten, Paarungsgebieten und Zugkorridoren  

• 543 Schlagopfer in Europa, davon 151 in Deutschland (Eurobats 2014; Dürr 2016). 

• In Süddeutschland nach der Zwergfledermaus die am zweithäufigsten geschlagene Art 

4.5 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 
 
Größe:  6,7 – 7,9 cm 
Spannweite:  35- 43 cm 
Gewicht:  25 – 40 g  
Alter:   bis 22 Jahre 
Geschw.:         3-5 m/s 
RL-BW: 2 – stark 

gefährdet 
RL-D: V – Vorwarnliste 
FFH-RL: Anhang IV & II 
EZ-BW:           günstig 
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Das Große Mausohr ist in ganz BW verbreitet und jagt vor allem Laufkäfer in Wäldern, Äckern, Wiesen 

und frisch gemähten Weiden. Da die Käfer auch vom Boden abgesammelt werden, ist hier ein freier 

Zugang notwendig. Die Art beherrscht einen wendigen Flug und kann innerhalb eines dichten Waldes 

ohne Probleme fliegen. Beim Suchen nach Beute fliegt das Mausohr mit einer niedrigen 

Geschwindigkeit von 3-5 m/s (Budenz 2014). In RLP werden Wochenstuben fast ausschließlich in 

Dachstühlen von Gebäuden genutzt, nur in Ausnahmefällen nutzen Weibchen vor der Geburt der 

Jungen Baumquartiere (Horn 2005). Männchenhangplätze, an denen auch Paarungen stattfinden, 

können neben Gebäuden auch in Baumhöhlen vorkommen (Hurst et al. 2017). Die Art überwintert in 

unterirdischen Quartieren, manchmal aber auch in Bäumen (Gebhard 1996). Das Mausohr fliegt 

strukturgebunden und meist in niedriger Höhe.  

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: mäßig 

• Verlust von Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern mit Quartierpotenzial  

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell unwahrscheinlich aufgrund der niedrigen Flughöhe  

• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 
Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 

• 7 Schlagopfer in Europa, davon 2 in Deutschland (Eurobats 2014; Dürr 2016) 

4.6 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

 
Größe:  4,5  – 5,5 cm 
Spannweite:  25 - 29 cm 
Gewicht:  7 – 13,6 g  
Alter:   bis 21 Jahre 
Geschw.:         sehr langsam 
RL-BW: 2 – stark 

gefährdet 
RL-D: 2 – stark 

gefährdet 
FFH-RL: Anhang IV & II 
EZ-BW:             ungünstig-

unzureichend 
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Die Bechsteinfledermaus ist eine sehr ortstreue Art die sehr stark an Wälder als Jagdhabitate gebunden 

ist, aber auch Streuobstbestände im Offenland werden genutzt. Deutschland befindet sich im Zentrum 

des Verbreitungsgebietes, daher ist die Art auch in BW weit verbreitet. Wochenstuben werden häufig 

gewechselt (Quartierverbund bis zu 50 Einzelquartiere über mehrere Jahre) und befinden sich fast 

ausschließlich in Bäumen (Specht- und Fäulnishöhlen) in waldreichen, wärmeren Regionen Mittel- und 

Süddeutschlands in Höhen bis zu 650 m ü. NN, vereinzelt auch in Nord-Deutschland (Hurst et al. 2017). 

Einzelnachweise wurden auch in höheren Lagen der Mittelgebirge belegt, vor allem in der Nähe von 

Schwärm- und Winterquartieren (Dietz et al. 2007). In Gebieten mit geringem Quartierpotenzial nutzt 

die Art auch Kästen (Kerth et al. 2001). Einzelquartiere von Männchen befinden sich ebenfalls häufig 

in Bäumen. Überwinterung vermutlich vor allem in Untertagequartieren, Bäume können nicht 

ausgeschlossen werden (Krapp 2004). Die Art beherrscht den Rüttelflug und kann Beute von der 

Vegetation oder vom Boden absammeln. Außerdem nutzt sie traditionelle Jagdgebiete, wobei die 

Wochenstuben in günstigen Gebieten lediglich 1,5 km Aktionsradius vorweisen (Steck und Brinkmann 

2015). 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: sehr hoch 

• Verlust von Wochenstubenquartieren, vor allem in altholzreichen Wäldern 
• Verlust von Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern, insbesondere im Umfeld von Schwärm- und Winterquartieren  

• Verlust von essentiellen Jagdgebieten in Wäldern mit hohem Strukturreichtum im Umkreis um bis zu 1,5 km um 
Quartiere 

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell aufgrund des stark strukturgebundenen Flugverhaltens geringes Risiko 
• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 

Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 

• Bisher nur 1 Schlagopfer in Frankreich bekannt (Eurobats 2014; Dürr 2016) 
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4.7 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 
Größe:  4,5  – 5,5 cm 
Spannweite:  25 - 28 cm 
Gewicht:  7 – 17 g  
Alter:   bis 28 Jahre 
Geschw.:         bis 23 km/h 
RL-BW: 3 – 

gefährdet 
RL-D: k. A. 
FFH-RL: Anhang IV 
EZ-BW:             günstig  
 

 

 

 

Die Wasserfledermaus kommt in BW flächendeckend vor. Wochenstuben befinden sich meist in 

tieferen, wärmebegünstigten Lagen. In BW sind Wochenstuben nur bis 350 m ü. NN bekannt (Braun 

und Dieterlen 2003). Männchenquartiere befinden sich auch regelmäßig in höheren Lagen (Angell et 

al. 2013). Sie jagt fast ausschließlich knapp über der Wasseroberfläche von Gewässern. Die Insekten 

werden mit den ausgesprochen großen Füßen gefangen und im Flug verzehrt. Sommerquartiere 

werden oft gewechselt und befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen und Kästen, seltener auch in 

Bauwerken, z. B. Brücken (Boonman 2000). Die Art überwintert in Untertagequartieren, gelegentlich 

auch in Baumhöhlen (Borkenhagen 2011). Die Wasserfledermaus ist relativ ortstreu, teilweise werden 

aber auch größere Zugbewegungen dokumentiert. Sie fliegt meist in geringen Höhen über dem 

Wasser, auch auf Transferflügen orientiert sie sich an Strukturen oder fliegt in niedriger Höhe über 

Freiflächen (Dietz und Kalko 2007). 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: hoch 

• Verlust von Wochenstubenquartieren, vor allem in gewässernahen Laubwäldern 

• Verlust von Männchen, Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern  

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell unwahrscheinlich aufgrund der Strukturgebundenheit und der niedrigen Flughöhe  

• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 
Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 

• 7 Schlagopfer in Deutschland (Eurobats 2014; Dürr 2016) 
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4.8 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 
Größe:  4,2  – 5,0 cm 
Spannweite:  24,5 – 28,0 
cm 
Gewicht:  5 – 12 g  
Alter:   bis 22 Jahre 
RL-BW: 2   
RL-D:             k. A. 
FFH-RL:  Anhang IV 
EZ-BW:            günstig 

  

 

Die Fransenfledermaus ist eine ortstreue Art und in BW häufiger anzutreffen, als der Rote Liste Status 

angibt (s. Verbreitungskarte). Man findet sie fast in allen Habitaten weitläufig über BW verteilt. 

Winterquartiere werden in der Regel in Wochenstubennähe bezogen. Die Fransenfledermaus ist ein 

opportunistischer Jäger, sie nutzt häufig Wälder, Viehställe, Gewässer, Parks, Obstwiesen und Weiden 

zur Jagd (Dietz et al. 2007). Quartiere werden oft gewechselt und sowohl in Gebäuden als auch in 

Kästen und Bäumen genutzt (Hurst et al. 2017). Obwohl die Art normalerweise in Untertagequartieren 

überwintert, wurde bereits ein Tier in einer Baumhöhle nachgewiesen (Červený und Horáček 1981). 

Jagd und Transferflüge finden strukturgebunden statt, Beute wird teilweise vom Substrat 

abgesammelt. 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: hoch 

• Verlust von Wochenstubenquartieren, vor allem in Laub- und Nadelwäldern 

• Verlust von Männchen, Winter-,  Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern, vor allem im Umfeld von Wochenstuben 
und im Bereich von Schwärm- und Winterquartieren 

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell unwahrscheinlich aufgrund der Strukturgebundenheit und der niedrigen Flughöhe  
• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 

Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 

• Bisher kein Schlagopfer gefunden (Eurobats 2014; Dürr 2016). 
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4.9 Bartfledermäuse (Myotis mystacinus\Myotis brandtii\Myotis alcathoe) 

4.9.1 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

 
Größe:  3,5  – 4,8 cm 
Spannweite:  19,0 – 22,5 
cm 
Gewicht:  4 – 8 g  
Alter:   bis 23 Jahre 
RL-BW: 3  
RL-D:             V  
FFH-RL:  Anhang IV 
EZ-BW:           günstig 

  

 

Die Kleine Bartfledermaus ist von der Großen Bartfledermaus akustisch nicht zu unterscheiden, der 

gezielte Artnachweis gelingt nur Fledermausexperten beim Netzfang, da auch eine morphologische 

Unterscheidung nicht einfach ist. Die Nymphenfledermaus ist ebenfalls morphologisch schwer von den 

anderen beiden Arten zu unterscheiden, allerdings kann man diese akustisch in den meisten Fällen 

gesichert ansprechen, da ihre Ortungslaute die höchste Endfrequenz innerhalb der Gattung Myotis 

vorweisen. Die Nymphenfledermaus wurde erst 2001 durch genetische Methoden als eigene Art 

bestimmt (Dietz et al. 2007).  

Die Kleine Bartfledermaus ist in BW flächendeckend verbreitet. Quartiere sind vor allem an Gebäuden 

bekannt, es werden aber auch Bäume, Jagdkanzeln und Kästen besiedelt (Hurst et al. 2017). In 

Untertagequartieren überwintert die Art. Jagdgebiete sind häufig im Wald, auf Viehweiden und 

Streuobstwiesen. 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: mäßig 

• Verlust von Wochenstubenquartieren 

• Verlust von Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern  

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell unwahrscheinlich aufgrund der Strukturgebundenheit und der niedrigen Flughöhe 

• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 
Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 

• Bisher 3 Schlagopfer gefunden, davon 2 in Deutschland (Eurobats 2014; Dürr 2016; Eurobats 2014) 
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4.9.2 Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

 
Größe:  3,9  – 5,1 cm 
Spannweite:  19,0 – 24,0 cm 
Gewicht:  4,3 – 9,5 g  
Alter:   bis 29 Jahre 
RL-BW: 1 – vom Aussterben bedroht 
RL-D: V -Vorwarnliste 
FFH-RL:  Anhang IV 
EZ-BW:           ungünstig-unzureichend 
 

 

 

Die Große Bartfledermaus ist stärker an den Lebensraum Wald gebunden als die Kleine 

Bartfledermaus. In BW ist die Art vom Aussterben bedroht. Wochenstubenquartiere nutzt die Art 

sowohl in Gebäuden als auch in Wäldern. Den Winter überdauern die Tiere in Untertagequartieren 

oder alten Bäumen (Richarz et al. 2012). Jagdhabitate werden bevorzugt in Wäldern aufgesucht, an 

Gewässern oder entlang von Grenzlinien wie z. B. Waldrändern (Hurst et al. 2017). 

Gefährdungspotenzial durch WEA (Richarz et al. 2012; Hurst et al. 2017; LUBW 2014): 

Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: hoch 

• Verlust von Wochenstuben-, Paarungs- und Einzelquartieren in Wäldern  

Beeinträchtigung durch erhöhtes Kollisionsrisiko: gering 

• Generell unwahrscheinlich aufgrund der Strukturgebundenheit  
• Bei Höhenmessungen über dem Wald wird die Gattung Myotis nur gelegentlich in geringem Abstand von der 

Waldoberkante registriert 

• Kollisionen sind daher nur an Anlagen mit sehr geringem Abstand zwischen Rotor und Waldoberkante denkbar 
• Bisher 1 Schlagopfer in Deutschland bekannt (Eurobats 2014; Dürr 2016; Eurobats 2014)  
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5. Artenschutzrechtliche Bewertung nach §44 Abs.1 BNatSchG für das 

UG Langenbrand 

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden insgesamt mindestens 9 Fledermausarten nachgewiesen 

(siehe Ergebnisteil). Dies stellt im regional- und habitatspezifischen Vergleich eine durchschnittliche 

Diversität dar. Vier der im UG nachgewiesenen Arten sind nach aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen durch Kollision oder Barotrauma schlagopfer-gefährdet: 

Gattung Pipistrellus: 

1.   Zwergfledermaus   (Pipistrellus pipistrellus)      

 2.     Rauhautfledermaus  (Pipistrellus nathusii)    

Gattung Nyctalus: 
         

3.    Kleiner Abendsegler  (Nyctalus leisleri)   

 

   Gattung Eptesicus:  

       4.       Breitflügelfledermaus        (Eptesicus serotinus)   

    

5.1 §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Im UG Langenbrand sind insgesamt neun Arten optisch und/ oder akustisch belegt worden. Dadurch wurde eine durchschnittliche 
Artendiversität nachgewiesen. Folgende nachgewiesenen Arten sind nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
kollisionsgefährdet: Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Kleiner Abendsegler und die Breitflügelfledermaus.  
 
Gattung Pipistrellus: 

Es wurde die Zwerg- und die Rauhautfledermaus innerhalb dieser Gattung nachgewiesen. Die 

Zwergfledermaus wurde als Generalist von allen Arten erwartungsgemäß am häufigsten 

nachgewiesen. Die Art wurde auf allen Transekten und an allen geplanten WEA-Standorten über die 

automatischen akustischen Erfassungen belegt. Ca. 90 % aller Fledermauskontakte waren der 

Zwergfledermaus zuzuordnen. Insbesondere die Waldränder und Waldwege wurden häufig von der 

Art genutzt, im unstrukturierten Offenland wurde die Zwergfledermaus selten nachgewiesen. Die 

höchste Raumnutzung wurde auf dem Hauptwaldweg im Bereich der geplanten WEA 1 und WEA 2 

belegt. Obwohl die Zwergfledermaus während der gesamten Erfassungssaison nachgewiesen wurde, 

war der saisonale Aktivitätspeak zur Wochenstubenzeit im Juni. Die räumlichen und zeitlichen 

Aktivitätsmuster lassen den Verdacht zu, dass die Zwergfledermaus in Langenbrand eine Wochenstube 

nutzt und im Wald und am Waldrand Jagdgebiete aufsucht. Außerdem sind Wochenstuben in 

umliegenden Ortschaften potenziell möglich. Anhand der ermittelten Aktivität wurde deutlich, dass 

die Art das UG sowohl als Transferflugbereich als auch zur nächtlichen Beutejagd nutzt. Höherwertige 
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Jagdgebiete wurden zumindest im Sommer auf Transekt 1, 3 und 4 belegt. Obwohl die Aktivität in den 

Fichtenbeständen an den WEA-Punkten relativ niedrig war, ist davon auszugehen, dass nach Rodung 

die Zwergfledermaus diese neu geschaffenen, offeneren Bereiche nutzt. Zudem wurde Balzaktivität 

der Art in Nähe der geplanten WEA 4 belegt. Die niedrige Aktivitätsdichte im Frühjahr passt zu den 

neuesten Forschungsarbeiten, welche zeigten, dass vor der Wochenstubenzeit die Aktivität im 

Frühjahr mit der Höhenlage abnimmt (Hurst et al. 2017). Es wird demnach im Frühjahr nicht mit einem 

artenschutzrechtlichen Konflikt gerechnet, allerdings zur Wochenstubenzeit kann dieser nicht 

gesichert ausgeschlossen werden. In Bezug auf die Raumnutzung der Zwergfledermaus und die WEA-

Planung kann daher ohne geeignete Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahmen bei Betrieb der 

WEA 1, WEA 2, WEA 3, WEA 4 und WEA 5 ein Eintritt eines Verbotstatbestandes nach §44 Abs.1 Nr.1 

BNatSchG nicht ausgeschlossen werden. Für die Zwergfledermaus werden daher als 

Verminderungsmaßnahme Abschaltalgorithmen für alle geplanten WEA empfohlen. Die relevanten 

Zeiträume und Parameter sowie Angaben zum Höhenmonitoring werden am Ende dieses Kapitels 

aufgeführt.  

 

Die Rauhautfledermaus wurde vereinzelt in den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst im UG erfasst (April 

und September). Wochenstuben werden nicht erwartet, da diese in Süddeutschland bisher 

ausschließlich in wärmebegünstigten Tieflagen registriert wurden (Schmidt und Ramos 2006b; Zahn et 

al. 2002). Männchenquartiere sind potenziell möglich im UG werden allerdings aufgrund der niedrigen 

Registrierungshäufigkeit (n=4 Kontakte) und der Beschränkung auf die Zugzeiten nicht erwartet. Da die 

Rauhautfledermaus sehr hoch fliegen kann und das Zugverhalten wissenschaftlich noch nicht vollends 

verstanden ist, wird für diese Art nach dem Vorsorgeprinzip eine Vermeidungs- bzw. 

Verminderungsmaßnahme bei Betrieb aller geplanten WEA angeraten. Die Abschaltalgorithmen 

beschränken sich bei dieser Art jedoch auf die Zugzeiten im Frühjahr und Herbst, da die Art im Sommer 

nicht im UG vorkommt (Details am Ende des Kapitels). 

Die Mückenfledermaus wurde im UG nicht erfasst und wird aufgrund ihrer Habitatansprüche dort auch 

in Zukunft nicht erwartet. 

Gattung Nyctalus: 

Innerhalb dieser Gattung konnte der Kleine Abendsegler insgesamt 7-mal im UG nachgewiesen 

werden. Zwei Kontakte der Gattung Nyctalus wurden zudem registriert, die keiner Art zuzuordnen 

waren. Über die Transektbegehungen wurde die Art ausschließlich im Sommer belegt. Die Batcorder-

Nachweise fielen in den Zeitraum September. Es ist anzunehmen, dass einige Aufnahmen des 
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Datenpools Nyctaloid dieser Art zuzuordnen sind. Im Rahmen des Gutachtens zum WP Straubenhardt 

wurden Wochenstuben des Kleinen Abendseglers im Umfeld von Dennach festgestellt. Die durch BFL 

(2014) durchgeführten Aktionsraumanalysen zeigten, dass der gesamte WP Langenbrand außerhalb 

des 95% Kernels der Wochenstube liegt. Dies deckt sich mit unseren Ergebnissen, dass der Kleine 

Abendsegler den WP Langenbrand nur sehr sporadisch befliegt. 

Der Große Abendsegler wurde nicht erfasst, ein Vorkommen dieser Art im UG ist dennoch potenziell 

möglich, da Große Abendsegler häufig über den Baumkronen fliegen und daher am Boden nicht oder 

nur sehr schwer zu erfassen sind. Die tatsächliche Aktivitätsdichte des Kleinen Abendseglers ist 

vermutlich auch höher als erwartet, aufgrund der bodennahen Erfassungsmethodik. Wochenstuben 

werden aufgrund der sporadischen Nachweise nicht erwartet, können jedoch aufgrund der 

Sommernachweise nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Männchen-Quartiere sind in 

Altholzbeständen oder Kästen ebenfalls nicht auszuschließen. Unter Berücksichtigung dieser Befunde 

und der Tatsache, dass bei bodennaher Erfassung eine Dunkelziffer hinsichtlich der Aktivität 

wahrscheinlich ist, wird auch für die Gattung Nyctalus eine Vermeidungs- bzw. 

Verminderungsmaßnahme notwendig. Demnach werden für die Abendsegler an allen WEA 

Abschaltalgorithmen empfohlen (Details am Ende des Kapitels). 

Gattung Eptesicus: 

Innerhalb dieser Gattung wurde die Breitflügelfledermaus im UG über die Transekt- und Batcorder-

Erfassungen belegt. Die räumlichen und zeitlichen Aktivitätsmuster sowie die 

Dämmerungsbeobachtungen lassen den Verdacht zu, dass sich in Langenbrand eine Wochenstube der 

Art befindet. Zudem wurden häufiger Jagdsequenzen der Art am Waldrand und auf den breiten 

Waldwegen registriert. Das UG hat für die Breitflügelfledermaus eine Bedeutung als Transfer- und 

Jagdhabitat. Demnach wird auch für die Breitflügelfledermaus in Bezug auf die WEA-Planung an allen 

Standorten als Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme eine Abschaltung notwendig.   

Gattung Myotis: 

Neue Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass manche Arten der Gattung Myotis in bewaldeten 

Gebieten über den Baumkronen fliegen (Hurst et al. 2017). Diese sind gefährdet, wenn die untere 

Rotorspitze wenig Abstand zur Baumkronenschicht hat (< 50 m). Falls der Abstand der unteren 

Rotorspitze und Waldoberkante mindestens 50 m ist, wird für die Gattung Myotis und Plecotus (nicht 

erfasst, aber potenziell möglich), nicht mit einem Eintritt eines Verbotstatbestandes gerechnet. 
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Demnach sind in diesem Fall auch keine Abschaltalgorithmen notwendig. Sollte sich wieder den 

Erwartungen beim Höhenmonitoring ein anderes Ergebnis zeigen, wird auch die Gattung Myotis und 

Plecotus bei den nachhaltigen Abschaltalgorithmen berücksichtigt.   

Da am Waldrand von Langenbrand bereits eine WEA steht, stellt dies eine Vorbelastung für die lokale 

Fledermausfauna dar. Die Rotorblattspitzen der Alt-Anlage reichen in der ungünstigsten Position nur 

wenige Meter oberhalb der Baumkronen. Hierbei ergibt sich für Fledermäuse ein Gefahrenpotenzial, 

da die Flughöhen der Individuen ebenfalls knapp oberhalb der Baumkronen liegen können. Ein Abbau 

der Alt-Anlage ist jedoch angestoßen worden (siehe Kapitel 6. Mögliche Summationswirkungen). Durch 

den Abbau der Alt-Anlage wird das Tötungsrisiko entsprechend genommen. 

Es wird zusammenfassend ein Abschaltalgorithmus für alle geplanten WEA nach der RENEBAT-I Studie 

(Brinkmann et al. 2011) im Zeitraum Anfang April bis Ende Oktober, ab 1 Stunde (Anfang August bis 

Ende Oktober ab 3 h) vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, bei Temperaturen über 10°C und 

Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s als Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme eines 

Verbotstatbestands nach §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG empfohlen.  

Höhenmonitoring: 

Da Windräder immer größer werden, wird kein Gondelmonitoring angeraten, da Rufe von 

Fledermäuse an der unteren Rotorspitze in der Gondel möglicherweise nicht mehr ankommen 

aufgrund der atmosphärischen und geometrischen Abschwächung (6 dB pro Halbierung der Distanz) 

der Echoortungssignale. Bei einem Gondelmonitoring würden die erforderlichen Messgeräte etwa auf 

Höhe der Gondel einer Windenergieanlage montiert. Es wird daher dringend angeraten, ein 

Monitoring auf Höhe der unteren Rotorspitzen durchzuführen (dies kann auch in Kombination mit dem 

Gondelmonitoring erfolgen). Dabei werden die entsprechenden Messgeräte an der Außenwand des 

Turms angebracht, sodass die genau den Bereich der unteren Rotorblattspitze erfassen können. Bei 

dem hier geplanten Vorhaben befindet sich die untere Rotorblattspitze ca. 90 oberhalb der 

Geländeoberkante. Damit kann sichergestellt werden, dass Echoortungssignale auch in Rotorhöhe 

sicher erfasst werden.  Dies sollte an WEA 02 und WEA 04 erfolgen. Das Höhenmonitoring dient 

konkret dem Zweck, die genauen Aktivitätsmuster in Rotorhöhe zu erfassen und den 

Abschaltalgorithmus an die Aktivitätszeiträume der Fledermäuse anzupassen. Das Höhenmonitoring 

muss über zwei Aktivitätsperioden laufen. Im 1. Betriebsjahr gelten die Abschaltungen nach der 

Brinkmann-Studie. Im zweiten Jahr werden diese an die Aktivitätsmuster der Fledermäuse angepasst 

und mit einem weiteren Monitoring–Jahr geprüft. Die anlagenspezifischen Betriebsalgorithmen 
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müssen so eingestellt werden, dass die Zahl der Schlagopfer je Anlage und Jahr bei <2 liegt (vgl. LUBW 

2014, S. 15).  Eine Schlagopfersuche im Wald ist sinnlos, da der Kadaverabtrag zu hoch ist und die 

meisten Tiere im Falle eines Barotraumas (gilt nicht für direkte Kollision) erst gar nicht am Boden 

landen, sondern noch zwei bis drei Tage weiterfliegen.  

5.2 Störungsverbot (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Es gibt zwar Verdachtsmomente von Störungsverboten für manche Arten (z.B. Breitflügelfledermaus) 

durch den Betrieb von WEA, allerdings können nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand 

keine konkreten Studien oder sonstige gesicherten Belege genannt werden, die zu einem 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen würden. Des Weiteren könnte ohnehin 

eine erhebliche Beeinträchtigung von Lokalpopulationen ausgeschlossen werden, da keine 

Wochenstuben im Untersuchungsgebiet festgestellt wurden. Folglich sind erhebliche Störungen von 

waldbewohnenden Arten (z.B. Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus) nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich ist ein Störungsverbot im Hinblick auf akustische Reizauslöser (Schall), optische 

Reizauslöser (Bewegung, Reflektionen, Kulissenwirkung), Licht, Erschütterungen und 

Zerschneidungswirkungen zu bewerten. Im Hinblick auf die standortspezifische Kartierung kann eine 

dahingehende Bewertung entfallen, da überwiegend siedlungsbewohnende Arten festgestellt 

wurden. Diese sind Störungsresistent gegenüber den o.g. Reizen.  

Auf die über 1000m entfernten Winterquartiere, die überwiegend durch das Große Mausohr genutzt 

werden, sind ebenfalls keine Störungen zu prognostizieren. Die in den Stollen überwinternden Arten 

wurden im 1000m-Radius um die geplanten WEA lediglich mir sehr sporadischen Aktivitäten 

festgestellt. Auch im Rahmen der Nacherfassung 2021 konnten im Bereich der nördlichen Stollen keine 

relevanten Aktivitäten in der Wochenstubenzeit dokumentiert werden. Es ist potenziell möglich, dass 

Stollen auch im Sommer durch einzelne Individuen besiedelt werden.  

Die Zuwegung verläuft im Umfeld der Stollen auf vorhandenen Straßen und Wegen. Der Bau der 

Zuwegung beschränkt sich folglich auf die Verbreiterung bestehender Wege (Herstellung 

Lichtraumprofil, Rodung von Kurvenradien). Dies führt nicht zu veränderten Habitatbedingungen (z.B. 

neue Straßen in Wäldern die Barrierefunktion aufweisen könnten, oder veränderte Leitlinien). Die 

Errichtung der geplanten Zuwegung hat folglich keine Auswirkungen auf die Funktionalität der Stollen 

für Fledermäuse. Jedoch muss sichergestellt sein, dass die potenziell unterirdisch verlaufenden Stollen 

durch den Bau der Zuwegung nicht einstürzen. 
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Mit dem Bau der Windenergieanlagen ist die Rodung von Waldflächen erforderlich. Die 

Veränderungen an diesen Rodungsflächen erzeugen ggf. neue lokale Habitatbedingungen. Es gibt auch 

hier keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, inwieweit diese Bedingungen einen Reizauslöser 

darstellen könnten, die zu einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen würden. 

Die Rodungsflächen könnten jedoch in Größe und Verteilung annähernd mit auf natürliche Weise 

entstandenen einzelne Windwurfflächen gleichgesetzt werden. Es liegen keine Beobachtungen vor, 

dass einzelne Windwurfflächen in einem Waldgebiet Habitatbedingungen geschaffen haben, die zu 

einer Störung einer Fledermauspopulation geführt haben. Durch diesen näherungsweisen Vergleich 

wird deutlich, dass auch hier kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgelöst wird. 

Es sind daher für das UG Langenbrand keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu 

nennen.   

Da in Wäldern dennoch immer mit Quartieren zu rechnen ist, wird angeraten, die Bauzeit nicht auf 

den Nachzeitraum (1h vor abendlicher Dämmerung und von August bis Oktober 3h vor abendlicher 

Dämmerung) zu legen, um Störungen durch Lärm- und Staubemissionen zu vermeiden.  

5.3 Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Anhand der Felderfassungen mit Quartierkontrolle und Recherche konnten keine belegten Quartiere 

im UG nachgewiesen werden. Auch im Rahmen der Nacherfassung 2021 konnte keine Quartiernutzung 

im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Allerdings ist in Wäldern, besonders in den 

Laubholzparzellen immer mit Fledermausquartieren zu rechnen. Um das Restrisiko auszuschließen, 

dass ein potenzielles Quartier kurz vor Beginn der Rodungsarbeiten überraschend doch noch genutzt 

wird, sind nach Offenlage der Eingriffsflächen und Zuwegungen diese im Rahmen einer ökologischen 

Baubegleitung von einem Fledermausexperten notfalls mit Hilfe eines Baumkletterers zu prüfen. Dies 

ist notwendig, da eine zukünftige Nutzung der potenziellen Quartiere nie gänzlich ausgeschlossen 

werden kann. Durch die zusätzliche Quartierkontrolle im Rahmen der ökologischen Baubegleitung ist 

die diese Unsicherheit jedoch optimal abgedeckt. 

Im Herbst konnten an WEA 4 sozialrufende Zwergfledermäuse dokumentiert werden. Da hier mehrere 

potenzielle Quartiermöglichkeiten kartiert wurden, ist der Laubholzbestand wenn möglich zu 

schützen. Sollte dies nicht möglich sein, werden Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Da 

Fledermauskästen nicht von allen Arten akzeptiert werden und Eichenanpflanzungen zu lange dauern, 

wird angeraten, potenziell hochwertige Quartierbäume so zu roden, das Baumhöhlen erhalten 

bleiben, die man an anderen Stellen (nicht im UG) in mindestens 3 m Höhe an anderen Bäumen 
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befestigen kann. Sonstige durch die Maßnahmen beeinträchtigten potenzielle Quartierstrukturen, bei 

denen eine Umsetzung wie zu vor beschrieben zu aufwendig bzw. nicht möglich ist (wichtige Variablen 

hierbei sind die Qualität des potenziellen Quartiers, die Struktur des Baumes (gesunde Holzstruktur 

oder morsches Holz) – dies ist durch eine ÖBB vor Ort zu klären), sollten in Abhängigkeit der 

Quartiereignung im Verhältnis 1:1 bis 1:4 kompensiert werden. Um ein Eintritt eines 

Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG im Langenbrander Wald zu verhindern, müssen 

wie bereits beschrieben potenzielle Quartierbäume direkt vor dem geplanten Fällen durch einen 

Experten auf Besatz geprüft werden. Das Fällen der Bäume muss zudem im Winter erfolgen. Falls 

besetzte Quartiere entdeckt werden, sind diese umgehend der zuständigen Genehmigungsbehörde zu 

melden. Das Quartier muss so lange erhalten werden, bis die Tiere das Quartier verlassen. Alternativ 

kann geprüft werden, ob eine fach- und sachgerechte Umsiedlung möglich ist. Das weitere Vorgehen 

ist, je nach Situation mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

Hinsichtlich der Stollen im nördlichen Zuwegungsbereich ist sicherzustellen, dass die potenziell 

unterirdisch verlaufenden Stollen durch den Bau der Zuwegung nicht einstürzen können. 

6. Mögliche Summationswirkungen 

Summationswirkungen aufgrund des Windparks Straubenhardt sind aus gutachterlicher Sicht nicht zu 

erwarten. Die Windenergieanlagen sind zu weit weg von den geplanten Anlagen auf der 

Langenbrander Höhe entfernt. Im Hinblick auf die Ökologie der Fledermausarten wäre lediglich die 

bestehende At-Windenergieanlage von Relevanz für eine Summationswirkung, da sie im Nahbereich 

(ca. 500 m) der geplanten Windenergieanlagen des Vorhabenträgers liegt. Laut Zeitungsberichten 

befindet sich die Alt-Anlage aktuell jedoch nicht mehr in Betrieb. Der Rückbau dieser Anlage ist nach 

Angaben des Vorhabenträgers bereits angestoßen worden und soll voraussichtlich Ende 2021 

abgeschlossen werden. Auf die Analyse einer Summationswirkung in Zusammenhang mit den 

geplanten Windenergieanlagen des Vorhabenträgers kann für diese Alt-Anlage daher verzichtet 

werden.  

 

7. Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Bewertung 

Da es keine wissenschaftlichen anerkannten Publikationen zu dem Thema Scheuchwirkung von WEA 

gibt, lassen sich aktuell keine Fakten nennen, die zu einem Störungsverbot nach §44 Abs. Nr. 2 führen 
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würden. Es ist dennoch zwingend notwendig, potenzielle Quartierbäume im Winter unmittelbar vor 

dem Fällen durch einen Experten prüfen zu lassen und im Rahmen der ÖBB den Ausgleichsbedarf zu 

definieren und geeignete Ersatzstandorte für Quartiere festzulegen. Nur somit lässt sich ein 

Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sicher vermeiden. Aufgrund nachgewiesener 

Balzflüge der Zwergfledermaus und dem kartierten Quartierpotenzial im Umfeld von WEA 4 (ca. 60m 

südlich) ist dieser Bereich, wenn möglich, nicht zu beeinträchtigen. Wenn dies nicht möglich ist, 

müssen Ausgleichmaßnahmen erfolgen (Kästen und natürliche Baumhöhlen außerhalb des UG, z. B. 

am Waldrand). Um ein Tötungsverbot nach §44 Abs. Nr. 1 sicher zu vermeiden bzw. zu vermindern, 

sind an allen geplanten WEA Abschaltalgorithmen notwendig. Diese werden mit einem zweijährigen 

Höhenmonitoring, das möglichst nicht in der Gondel, sondern auf Höhe der unteren Rotorspitze 

stattfindet, konkretisiert. Die Abschaltungen werden nach dem 1. Betriebsjahr an die Aktivitätsmuster 

der Fledermäuse angepasst und durch ein weiteres Monitoring (eine Aktivitätsperiode von Anfang 

April bis Ende Oktober, verifiziert. 

Wie in Tabelle 9 dargestellt, weist das Untersuchungsgebiet lediglich geringe Fledermausaktivitäten 

auf, die insb. von der Zwergfledermaus dominiert wird. An allen geplanten WEA Standorten wurde 

eine nächtliche Aktivität von weniger als durchschnittlich 30 Kontakten pro Erfassungsnacht 

festgestellt. Im Untersuchungsbereich wurden zudem keine Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen 

festgestellt. Das Untersuchungsgebiet weist folglich keine besondere Bedeutung für Fledermäuse auf. 

In Abbildung 22 wird weiterhin ersichtlich, dass während der Frühjahrs- und Herbstmigrationszeit nur 

sehr geringe Aktivitäten festgestellt wurden. Das Untersuchungsgebiet liegt folglich nicht innerhalb 

wichtiger Zugkorridore. Die Restunsicherheit (hoch überziehende Fledermäuse) wird durch den 

Betrieb mittels fledermausfreundlichen Betriebsalgorithmen und Höhenmonitoring berücksichtigt. 

Aufgrund der geringen Aktivitäten während der Frühjahrs- und Herbstphase im Wirkbereich der WEA 

ist eine Auswirkung auf weiter entfernte Winterquartiere (Stollen) nicht anzunehmen. Die 

Auswirkungen auf Balzquartiere ist, durch die in Kapitel 5.3 beschriebenen Maßnahmen zum Erhalt 

von Quartierstrukturen, berücksichtigt. 
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